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Sparkasse Lüneburg
An der Münze 4 - 6, 21335 Lüneburg

Bedingungen für die Mastercard Basis/ 
Visa Basis (Debitkarte)

Fassung April 2025

1 Ausgabe der Karte
Die von der Sparkasse/Landesbank ausgegebene Mastercard Basis/Visa Basis ist eine Debitkarte (nachfolgend Karte genannt). Die Karten 
können als physische Karte und zusätzlich als digitale Karte zur Speicherung auf Telekommunikations-, Digital- oder IT-Geräten (mobile End-
geräte) ausgegeben werden. Diese Bedingungen sowie die Bedingungen für 3-D Secure mit der S-pushTAN-App für Kartenverfügungen im 
Online-Handel gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes geregelt. 
Die Kartendaten der Karte können bereits vor Erhalt der physischen Karte für einen Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen 
bereitgestellt werden, sofern dies von der Sparkasse/Landesbank angeboten wird. 
Ergänzende Informationen für die digitale Karte sind in den Nutzungshinweisen und -voraussetzungen für die digitale Karte enthalten. Im Übri-
gen gelten weiterhin die Bedingungen für die digitale Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungs-
verfahren.

2 Verwendungsmöglichkeiten und Leistungen
Der Karteninhaber kann die von der Sparkasse/Landesbank ausgegebenen Karten, soweit diese und die Akzeptanzstellen entsprechend aus-
gestattet sind, für folgende Zahlungsdienste nutzen: 
Mit der Karte kann der Karteninhaber im Inland – und als weitere Dienstleistung auch im Ausland – im Mastercard-Verbund/Visa-Verbund bei 
Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und zusätzlich im Rahmen des Bargeldservices an Geldautomaten 
Bargeldauszahlungen vornehmen, sofern sich ausreichendes Guthaben auf dem Kartenkonto befindet.  
Die Vertragsunternehmen und die Geldautomaten im Rahmen des Bargeldservices sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf 
der Karte zu sehen sind. Soweit mit der Karte zusätzliche Leistungen (z. B. Versicherungen) verbunden sind, wird der Karteninhaber hierü-
ber gesondert informiert.
Zusätzlich wird die Sparkasse/Landesbank über Mastercard/Visa teilnehmenden Akzeptanzstellen, bei welchen der Karteninhaber zuvor 
seine Kartendaten hinterlegt hat, aktualisierte Kartendaten (die letzten vier Ziffern der Kartennummer und das Ablaufdatum) zur Verfügung 
stellen (Aktualisierungsservice), um z. B. Zahlungen für wiederkehrende Dienstleistungen und im Online-Handel auch nach einer Aktualisie-
rung der Kartendaten automatisch zu ermöglichen.

3 Personalisiertes Sicherheitsmerkmal
3.1 Für die Nutzung an Geldautomaten und an automatisierten Kassen wird dem Karteninhaber für seine Karte eine persönliche Geheimzahl 
(PIN) als personalisiertes Sicherheitsmerkmal zur Verfügung gestellt.
3.2 Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN 
eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander mit einer oder beiden Kar-
tenformen falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Sparkasse/Landesbank, möglichst mit der konto-
führenden Stelle, in Verbindung setzen.

4 Aufladen und Entladen des Kartenguthabens/Verfügungsrahmen
4.1 Das Aufladen des Kartenguthabens auf dem Kartenkonto ist mittels Überweisung oder Dauerauftrag möglich. Das Entladen des Karten-
guthabens erfolgt durch die Nutzung der Karte wie unter Nummer 2 beschrieben sowie durch Belastung von Entgelten, soweit nichts anderes 
vereinbart ist. Darüber hinaus kann vorhandenes Kartenguthaben auf das im Kartenantrag angegebene Abrechnungskonto zurücküberwiesen 
werden. 
Die Einzahlungsmöglichkeit auf das Kartenkonto kann von der Sparkasse/Landesbank auf einen maximalen Guthabenbetrag begrenzt 
werden. Dies und die Höhe des maximalen Guthabenbetrags ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis oder einer gesonderten 
Vereinbarung mit der Sparkasse/Landesbank. 
Einzahlungen, durch die der maximale Guthabenbetrag überschritten wird, werden in voller Höhe auf das Herkunftskonto zurückübertragen.
4.2 Der Karteninhaber darf seine Karte nur im Rahmen seines zuvor auf das Kartenkonto überwiesenen Kartenguthabens verwenden (Verfü-
gungsrahmen). Innerhalb dieses Rahmens gilt für den Bargeldservice das vereinbarte tägliche Verfügungslimit. Der Karteninhaber kann mit 
der Sparkasse/Landesbank eine Änderung dieses Verfügungsrahmens vereinbaren.

5 Autorisierung von Zahlungsaufträgen
5.1 Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung des Zahlungsauftrages.  
Hierzu hat der Karteninhaber entweder
– an Geldautomaten die PIN einzugeben oder kontaktlosen Geldautomateneinsatz mit PIN zu nutzen, indem die Karte vor das Empfangsgerät 

des Geldautomaten gehalten wird
– an automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen die PIN einzugeben oder – soweit erforderlich – bei Vertragsunternehmen die Unter-

schrift zu leisten oder
– an automatisierten Kassen die kontaktlose Bezahlfunktion mit PIN zu nutzen, indem die Karte vor das Empfangsgerät des Vertragshändlers 

gehalten wird. Der kontaktlose Einsatz der Karte an automatisierten Kassen kann bis maximal 50 Euro pro Bezahlvorgang ohne Eingabe 
der PIN erfolgen, soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe der PIN verlangt wird. 
Soweit für die Autorisierung zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, erfolgt die Autorisierung erst mit deren Einsatz

– oder bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet gegenüber Vertragsunternehmen die geforderten Kartendaten einzugeben. 
Soweit dabei besondere Authentifizierungsverfahren gefordert werden, sind diese zu nutzen. Ergänzend finden die Bedingungen für 3-D Secure 
mit der S-pushTAN-App für Kartenverfügungen im Online-Handel Anwendung. Informationen über weitere von der Sparkasse/Landesbank 
unterstützte Authentifizierungsverfahren und Hinweise zum Bezahlen im Internet sind in den Geschäftsräumen der Sparkasse/Landesbank ver-
fügbar sowie auf deren Internetseiten abrufbar.

– oder gegenüber Vertragsunternehmen ausnahmsweise anstelle der Unterschrift die geforderten Kartendaten anzugeben (z. B. am Telefon).
5.2 In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Sparkasse/Landesbank die für die Ausführung der 
Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert.
5.3 Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen.
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6 Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Sparkasse/Landesbank
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, den Zahlungsauftrag abzulehnen, wenn
– der Karteninhaber die Autorisierung des Zahlungsauftrags nicht gemäß Nummer 5.1 autorisiert hat,
– der für den Zahlungsauftrag geltende Verfügungsrahmen nicht eingehalten ist oder sich kein ausreichendes Guthaben auf dem Kartenkonto 

befindet oder
– die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber während des Bezahlvorgangs bzw. über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.

7 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (Nummer 4) verfügbaren Geldbetrag auf dem 
Kartenkonto des Karteninhabers zu sperren, wenn
– der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und
– der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Sparkasse/Landesbank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, 
nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

8 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
Die Sparkasse/Landesbank wird die bei der Nutzung der Karte entstandenen sofort fälligen Forderungen der Vertragsunternehmen gegen 
den Karteninhaber bezahlen. Der Karteninhaber ist seinerseits verpflichtet, der Sparkasse/Landesbank diese Forderungsbeträge zu erstatten. 
Entsprechendes gilt für im Rahmen des Bargeldservices entstandene Forderungen.

9 Kartenabrechnung und Information des Karteninhabers über die Zahlungsaufträge
Die Kartenabrechnung und Information über die mit der Karte ausgelösten Zahlungsaufträge, die angefallenen Entgelte sowie die sonstigen 
Umsätze im Zusammenhang mit der Karte erfolgt auf dem mit dem Karteninhaber vereinbarten Weg (z. B. über das elektronische Postfach, 
im Online-Banking oder am Kontoauszugsdrucker) mindestens einmal im Monat. 
Die Kartenumsätze werden unmittelbar nach der Autorisierung durch den Karteninhaber gemäß Nummer 5.1 dem Kartenkonto belastet und 
mit dem auf dem Kartenkonto vorhandenen Kartenguthaben verrechnet.  
Etwaige nicht vom Kartenguthaben gedeckten Kartenumsätze, und/oder angefallenen Entgelte werden nach der Kartenabrechnung dem im 
Kartenantrag vereinbarten Abrechnungskonto der Sparkasse/Landesbank belastet bzw. im Falle eines bei einem Drittinstitut geführten Kontos 
durch Lastschrift eingezogen.  
Wenn der Karteninhaber die Kartenabrechnung in der vereinbarten Weise nicht innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen hat, kann zeitnah 
eine papierhafte Abrechnung erfolgen und dem Karteninhaber gegen Portoersatz zugesandt werden. 
Der Karteninhaber hat die Kartenabrechnung unverzüglich auf nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Zahlungsaufträge zu überprüfen.

10 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
10.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat die physische Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.
10.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
10.2.1 Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhanden kommt und missbräuchlich verwendet wird 
(z. B. um Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur Sperre zu tätigen). Sie darf insbesondere auch nicht unbeaufsichtigt im 
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden.
10.2.2 Soweit technisch möglich, soll der Karteninhaber den Zugang zu seinem mobilen Endgerät, auf dem die digitale Karte gespeichert ist, 
mit einer für das mobile Endgerät bestimmten persönlichen Geheimzahl (Endgeräte-PIN) oder auf andere geeignete Weise (z. B. durch Fin-
gerabdruck) sichern.
10.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf 
der physischen Karte vermerkt, bei einer digitalen Karte nicht in dem mobilen Endgerät gespeichert werden, das für die Nutzung der digitalen 
Karte erforderlich ist, oder in anderer Weise zusammen mit der Karte aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den 
Besitz der Karte bzw. des mobilen Endgeräts, auf dem die digitale Karte gespeichert ist, kommt, hat die Möglichkeit, zusammen mit der PIN 
und der Karte missbräuchliche Kartenverfügungen zu tätigen (z. B. Geld am Geldautomaten abzuheben).
Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte nutzt und der Zugriff auf das mobile Endgerät durch eine vom Karteninhaber wählbare Endge-
räte-PIN abgesichert werden kann, darf der Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, die für die Nutzung 
der Karte erforderlich ist. 
10.4 Anzeige-, Prüfungs- und Unterrichtungspflichten des Karteninhabers
10.4.1 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte oder des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte, die missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der Karte, Kartendaten oder PIN fest, hat er die Sparkasse/Landesbank unverzüg-
lich zu unterrichten (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst 
(Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben. 
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.
10.4.2 Durch die Sperre der digitalen Karte bei der Sparkasse/Landesbank bzw. gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht 
der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem 
jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.
10.4.3 Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß Nummer 5.1 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Übereinstim-
mung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B. Zahlbetrag, Datum) mit den für in Transaktion vorgesehenen Daten 
abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung der 
Sparkasse/Landesbank anzuzeigen.

11 Reklamationen und Beanstandungen
Der Karteninhaber hat die Sparkasse/Landesbank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kar-
tenverfügung zu unterrichten. 
Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und dem Vertragsunternehmen sind unmittel-
bar zwischen diesen zu klären; sie berühren nicht die Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers. Die Rechte des Karteninhabers nach 
Nummer 15 dieser Bedingungen bleiben unberührt.



Bedingungen für die Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte)
12

8 
71

1.
00

0 
D

0 
(F

as
su

ng
 A

pr
. 2

02
5)

 - 
v1

2.
2

Seite 3 von 5

12 Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen
12.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
12.1.1 Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen, kommen sie ihm in sonstiger Weise abhanden oder werden 
diese sonst missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten
– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Vertragsunternehmen
– Nutzung der Karte bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet,
haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Die Haftung 
nach Nummer 12.1.5 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
12.1.2 Der Karteninhaber haftet nicht nach Nummer 12.1.1, wenn
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche 

Verwendung der Karte vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu bemerken, oder
– der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigstelle/Zweigniederlassung der Sparkasse/Landesbank oder eine 

sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Sparkasse/Landesbank ausgelagert wurden, verursacht worden ist. Die Haftung nach Nummer 12.1.5 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

12.1.3 Die Sparkasse/Landesbank verzichtet auf die Schadensbeteiligung des Karteninhabers in Höhe von 50 Euro gemäß Nummer 12.1.1 
und übernimmt alle Schäden, die durch die nicht autorisierte Kartenverfügung bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der 
Karteninhaber seine ihm obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß Nummern 10.1 bis 10.4 nicht in betrügerischer Absicht, vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Karteninhaber zu tragenden Schadens erfolgt nur, wenn der Karteninha-
ber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.
12.1.4 Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Nummer 12.1.1 verpflichtet, wenn er die Sperranzeige nicht abgeben 
konnte, weil die Sparkasse/Landesbank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden 
dadurch eingetreten ist.
12.1.5 Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach 
diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Karteninhaber den hierdurch 
entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er
– den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Kartenverfügung der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst 

schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,
– die persönliche Geheimzahl auf der physischen Karte vermerkt oder zusammen mit der physischen Karte verwahrt hat, 
– die persönliche Geheimzahl auf dem mobilen Endgerät speichert oder
– die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums verursacht werden, für den der Verfügungsrahmen gilt, beschränkt sich jeweils auf den 
für die Karte vereinbarten monatlichen Verfügungsrahmen.
Für Schäden im Rahmen des Bargeldservices haftet der Karteninhaber pro Kalendertag maximal in Höhe des vereinbarten täglichen Verfü-
gungslimits, jedoch begrenzt auf den monatlichen Verfügungsrahmen.
12.1.6 Hat die Sparkasse/Landesbank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet sie für den ent-
standenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.
12.1.7 Hat die Sparkasse/Landesbank beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Abs. 24 Zahlungsdiens-
teaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die 
Sparkasse/Landesbank nach § 55 ZAG gesetzlich zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich die Haftung des Karten-
inhabers und der Sparkasse/Landesbank abweichend von den Nummern 12.1.1 bis 12.1.6 nach § 675v Abs. 4 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.
12.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte bzw. des mobilen Endge-
räts mit digitaler Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, 
übernimmt die Sparkasse/Landesbank alle danach durch Kartenverfügungen entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

13 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung hat die Sparkasse/Landesbank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Die Sparkasse/Landesbank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag 
dem Abrechnungskonto belastet, wird die Sparkasse/Landesbank dieses wieder auf den Stand bringen, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Die Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens bis zum Ende des Geschäftstags 
gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse/Landebank zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Sparkasse/Landesbank 
angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht autorisiert   ist, oder die Sparkasse/Landesbank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten 
hat. Hat die Sparkasse/Landesbank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des 
Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat sie ihre Verpflichtung aus Satz 3 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsver-
dacht nicht bestätigt.
13.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
13.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Spar-
kasse/Landesbank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Kartenverfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung 
nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Kartenkonto belastet, bringt die Sparkasse/Landesbank dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.
13.2.2 Der Karteninhaber kann über Nummer 13.2.1 hinaus von der Sparkasse/Landesbank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit 
verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rech-
nung gestellt oder seinem Konto belastet wurden.
13.2.3 Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Sparkasse/Landesbank die Kartenverfügung auf 
Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.
13.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Karten-
verfügung kann der Karteninhaber von der Sparkasse/Landesbank einen Schaden, der nicht bereits von Nummer 13.1 oder 13.2 erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse/Landesbank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse/Landesbank hat 
hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die 
wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. 
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Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse/Landesbank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach Nummer 
13.3 ist auf 12.500 Euro je Kartenzahlung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse/Landesbank,
– für Gefahren, die die Sparkasse/Landesbank besonders übernommen hat, und
– für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist.
13.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Der Karteninhaber kann Ansprüche und Einwendungen nach Nummer 13.1 bis 13.3 nicht mehr geltend machen, wenn er diese nicht spä-
testens 13 Monate nach dem Tag der Belastungsbuchung auf dem Abrechnungskonto gegenüber der Sparkasse/Landesbank angezeigt hat.
Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung resultie-
rende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung über die Kartenabrechnung maßgeblich. 
Ansprüche und Einwendungen nach Nummer 13.1 bis 13.3 kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der vorgenannten Frist geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(2) Ansprüche des Karteninhabers gegen die Sparkasse/Landesbank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Sparkasse/Landesbank keinen Einfluss hat, und dessen 

Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können, oder
– von der Sparkasse/Landesbank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

14 Sperre und Einziehung der Karte durch die Sparkasse/Landesbank
Die Sparkasse/Landesbank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen bzw. die Löschung der 
digitalen Karte verlangen oder selbst veranlassen, wenn
– sie berechtigt ist, den Kartenvertrag bzw. die Nutzung der digitalen Karte aus wichtigem Grund zu kündigen,
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen oder
– der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte besteht.
Die Sparkasse/Landesbank wird den Karteninhaber über die Sperre unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens 
jedoch unverzüglich nach der Sperre oder Löschung unterrichten. Die Sparkasse/Landesbank wird die Karte entsperren oder diese durch eine 
neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber 
unverzüglich.

15 Anspruch des Karteninhabers bei einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten autorisierten 
Kartenverfügung
Im Falle einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten autorisierten Kartenverfügung hat der Karteninhaber einen Anspruch auf Erstat-
tung des belasteten Zahlungsbetrags, wenn
– bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und
– der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen 

des Kartenvertrages und den jeweiligen Umständen des Einzelfalls hätte erwarten können; mit einem etwaigen Währungsumtausch zusam-
menhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber muss gegenüber der Sparkasse/Landesbank die Sachumstände darlegen, mit denen er seinen Erstattungsanspruch 
begründet. 
Ein Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er ihn nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt des Aus-
weises der Belastung des betreffenden Zahlungsbetrags auf der Kartenabrechnung gegenüber der Sparkasse/Landesbank geltend macht.

16 Rückgabe der Karte
Die Karte bleibt Eigentum der Sparkasse/Landesbank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den auf der physischen Karte angegebe-
nen Zeitraum gültig.  
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, die alte Karte 
zurückzuverlangen bzw. die Löschung der digitalen Karte zu verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die Nutzungsberechtigung der 
Karte in den ausgegebenen Kartenformen früher (z. B. durch Kündigung des Kartenvertrages), hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich 
an die Sparkasse/Landesbank zurückzugeben bzw die digitale Karte zu löschen.

17 Fremdwährungsumrechnung
Bei Zahlungsaufträgen in Fremdwährung erfolgt die Umrechnung gemäß den im Preis- und Leistungsverzeichnis enthaltenen Regelungen.

18 Entgelte und deren Änderung
18.1 Bei den vom Karteninhaber gegenüber der Sparkasse/Landesbank geschuldeten Entgelten und deren Änderungen sind die Regelungen 
in Nummer 17 Allgemeine Geschäftsbedingungen maßgeblich.
18.2 Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte ist die Spar-
kasse/Landesbank berechtigt, dem Karteninhaber im Rahmen des § 675l Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches das im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis der Sparkasse/Landesbank ausgewiesene Entgelt zu berechnen, sofern der Karteninhaber die Umstände, die zum Ersatz 
der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Sparkasse/Landesbank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist. 
Wenn darüber hinaus Entgelte für den Ersatz einer Karte in anderen Fällen durch die Sparkasse/Landesbank erhoben werden, ergeben sich 
diese aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse/Landesbank.

19 Änderung des Kartenvertrages
Für Änderungen des Kartenvertrages sind die Regelungen in Nummer 2 Allgemeine Geschäftsbedingungen entsprechend anwendbar.

20 Kündigung
Sowohl der Kartenvertrag als auch die Nutzung der digitalen Karte alleine kann vom Karteninhaber jederzeit, von der Sparkasse/Landesbank 
mit einer Frist von zwei Monaten, jeweils zum Monatsende, gekündigt werden.
Die Sparkasse/Landesbank kann den Kartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kar-
tenvertrages auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers für die Sparkasse/Landesbank unzu-
mutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat 
oder eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten 
aus dem Kartenvertrag gegenüber der Sparkasse/Landesbank wesentlich gefährdet ist.
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Mit Wirksamwerden der Kündigung des Kartenvertrages darf die Karte bzw. bei alleiniger Kündigung der Nutzung der digitalen Karte darf die 
digitale Karte nicht mehr benutzt werden.

21 Einschaltung Dritter
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kartenvertrages zur Bewirkung der von ihr zu erbringenden Leistungen und 
zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen Dritter zu bedienen.

22 Besondere Regelungen für minderjährige Karteninhaber
22.1 Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Karteninhabers werden kalendermonatlich nur Verfügungen bis zu einem Gesamtbetrag 
von 500 Euro zugelassen.
Wird dieser Betrag durch eine Kartenverfügung überschritten, wird die Kartenverfügung insgesamt abgelehnt. Hierüber wird der minderjährige 
Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.
22.2 Etwaige nicht vom Kartenguthaben abgedeckte Kartenverfügungen und/oder Entgelte werden dem im Kartenantrag angegebenen 
Abrechnungskonto belastet.

23 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse/Landesbank kann sich der Karteninhaber an die im Preis- und Leistungsverzeichnis 
näher bezeichnete(n) Streitschlichtungsstelle(n) wenden.

24 Picture-Card
Digitale Karten werden mit Standardmotiv ausgegeben. Physische Karten können auf Wunsch des Karteninhabers nach Maßgabe der nach-
folgenden Bestimmungen anstelle des Standardmotivs auch mit einem Bild aus der angebotenen Motivgalerie oder mit einem individuellen 
Bildmotiv ausgegeben werden.

a) Motivgalerie/Individuelles Bild
Wird der Sparkasse/Landesbank innerhalb von zwei Wochen nach Antragstellung kein Bild aus der angebotenen Motivgalerie oder individuel-
les Bild übermittelt, ist sie berechtigt, eine Karte mit Standardmotiv auszustellen. 
Der Bildinhalt darf nicht gegen gesetzliche Regelungen verstoßen (z. B. Bestimmungen des Strafgesetzbuches, des Datenschutzrechtes, des 
Jugendschutzes, des Urheberrechts, des Markenrechts oder des Wettbewerbsrechts). 
Bei einem Kartenaustausch wird das ausgewählte Motiv oder das individuelle Bild auch für die neue Karte verwendet. 
Steht ein aus der Motivgalerie gewähltes Bild zum Zeitpunkt eines Kartentausches nicht mehr zur Verfügung, ist die Sparkasse/Landesbank 
berechtigt, ein anderes Motiv zu verwenden.

b) Technische Voraussetzungen
Die technischen Voraussetzungen für die Wahl eines individuellen Bildes (insbesondere zulässige Bildformate, maximale Dateigröße) 
werden dem Karteninhaber gesondert mitgeteilt.

c) Warnhinweise
Der Karteninhaber darf nur individuelle Bilder verwenden, an denen ihm die Bildrechte zustehen. Wenn durch das individuelle Bild Rechte 
Dritter verletzt werden, besteht die Gefahr von Schadenersatzansprüchen. 
Soll die Picture-Card auch im Ausland eingesetzt werden, hat der Karteninhaber ferner die jeweils örtlich geltenden Vorschriften einzuhalten. 
Der Karteninhaber wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese erheblich von in Deutschland geltenden Vorschriften abweichen können 
und auf einen Verstoß gegen derartige örtliche Vorschriften erhebliche, teilweise empfindliche Sanktionen und Strafen stehen können. Der 
Karteninhaber wird ausdrücklich auf die Gefahr eines unverhältnismäßig hohen Schadens bis hin zu der Möglichkeit freiheitsentziehender 
Maßnahmen hingewiesen. Der Karteninhaber hat sich rechtzeitig und umfassend über etwaige Restriktionen aufgrund derartiger örtlicher Vor-
schriften zu informieren und ist für deren Einhaltung allein verantwortlich.

d) Ablehnung von individuellen Bildern
Die Sparkasse/Landesbank ist jederzeit berechtigt, vom Karteninhaber individuell gewählte Bilder abzulehnen, wenn diese nach ihrer Ein-
schätzung gegen Rechtsvorschriften verstoßen oder die berechtigten Interessen der Sparkasse/Landesbank oder Dritter beeinträchtigen 
können. Von einer Ablehnung wird die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber unverzüglich unterrichten. Das vom Karteninhaber übermit-
telte Bild und die entsprechenden personenbezogenen Daten werden von der Sparkasse/Landesbank nach Ablauf von 8 Wochen nach Ver-
sand der Ablehnungsnachricht gelöscht. Im Rahmen des Antragsverhältnisses kann der Karteninhaber ein neues Bild einreichen. Nach zwei-
maliger Ablehnung eines individuellen Bildes/Motives ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, die Karte mit einem Standardmotiv zu 
erstellen.

e) Produktionstechnische Einschränkungen
Die Sparkasse/Landesbank leistet keine Gewähr für übereinstimmende Farben des individuellen Bildes/Motivs auf der Picture-Card mit den 
Originalbild-Dateien. Da eine farbgetreue Reproduktion des Originalbildes nicht gewährleistet werden kann, werden farbliche Differenzen als 
Reklamation nicht anerkannt. Weiterhin werden keine Reklamationen anerkannt, die durch eine mangelhafte Qualität (z. B. Auflösung der Ori-
ginalbild-Dateien) hervorgerufen werden. Eine identische Reproduktion des Originalbildes hinsichtlich Konturenschärfe, Kontrast und Darstel-
lung von Farbverläufen ist nicht gewährleistet. Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen wird auf die Picture-Card eine vollflächige Schutzfolie 
aufgebracht. In Abhängigkeit vom Bilddesign ist dadurch eine Beeinflussung der visuellen Wirkung des Bildes möglich.

25 Guthaben
Auf dem Kartenkonto kann durch sonstige Zahlungseingänge ein Guthaben entstehen. Entsprechende Zahlungseingänge können insbeson-
dere sein
– Gutschriften durch den ursprünglichen Zahlungsempfänger (beispielsweise Refund (Händlergutschriften); Gewinne; Entgelterstattungen),
– Karte-zu-Karte-Zahlungsvorgänge (Money Send/Visa Direct),
– Rückbuchungen von Kartenzahlungen (Chargeback).
Über ein Guthaben auf dem Kartenkonto kann der Karteninhaber durch Nutzung der Debitkarte und durch Übertragung zugunsten des 
Abrechnungskontos verfügen.
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Sparkasse Lüneburg
An der Münze 4 - 6, 21335 Lüneburg

Bedingungen für die Nutzung der elektronischen 
Kreditkarteninformationen (Kreditkarte online)

Fassung März 2025

1. Gegenstand der Bedingungen 
Der Karteninhaber kann als Teilnehmer im Rahmen seines Online-Banking-Zugangs Kreditkarteninformationen abrufen. Kreditkarteninformati-
onen sind die Kreditkartenabrechnung, Informationen über den Kreditkartensaldo und ggf. sonstige Leistungen (z. B. Einzelumsatzanzeigen 
gemäß Nummer 2.4).  

2. Leistungsangebot
2.1 Allgemein
Die Kreditkarteninformationen werden elektronisch über den für das Online-Banking mit der Sparkasse/Landesbank bereits vereinbarten 
Zugang zur Verfügung gestellt. 
2.2 Freischaltung 
Nach der Freischaltung für diesen Service durch die Sparkasse/Landesbank kann der Teilnehmer bereits am nächsten Arbeitstag die künfti-
gen Kreditkarteninformationen online nutzen.  
Nach Freischaltung des Teilnehmers für die elektronischen Kreditkarteninformationen werden Kreditkartenabrechnungen im Rahmen des 
Online-Banking bereitgestellt. 
2.3 Bereitstellung der Abrechnungen und Abrufintervalle für den Teilnehmer 
Die Bereitstellung der Abrechnungen erfolgt derzeit im Format Portable Document Format (PDF). Über wesentliche Änderungen des Dateifor-
mats wird die Sparkasse/Landesbank den Teilnehmer rechtzeitig informieren. 
Die Abrechnungen stehen mindestens 6 Monate lang online zur Verfügung. Über diesen Zeitraum hinausgehende Abrechnungen können 
über die Sparkasse/Landesbank nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen angefordert werden.  
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die ihm zur Verfügung gestellten Abrechnungen unverzüglich nach deren Bereitstellung durch die Spar-
kasse/Landesbank abzurufen und zu überprüfen.  
Sofern der Teilnehmer die Kreditkartenabrechnung nicht innerhalb einer Frist von 20 Kalendertagen ab Abrechnungsstichtag abruft, ist die 
Sparkasse/Landesbank berechtigt, ihm die Abrechnung per Post gegen Portoersatz zuzusenden.

2.4 Einzelumsatzanzeige 
Die Sparkasse/Landesbank kann dem Teilnehmer darüber hinaus als zusätzliche Leistung eine Auflistung der Umsätze, die bereits zur Abrech-
nung vorliegen aber noch nicht abgerechnet wurden, zur Verfügung stellen.

2.5 Entgelte und deren Änderung
Bei den vom Teilnehmer gegenüber der Sparkasse/Landesbank geschuldeten Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in 
Nummer 17 Allgemeine Geschäftsbedingungen maßgeblich.

2.6 Änderung der Bedingungen 
Für Änderungen dieser Bedingungen sind die Regelungen in Nummer 2 Allgemeine Geschäftsbedingungen maßgeblich.
2.7 Steuerrechtliche Anerkennung 
Die steuerliche Anerkennung der elektronisch bereitgestellten Abrechnungen durch die Steuer- und Finanzbehörden kann derzeit nicht 
gewährleistet werden. 

3. Kündigung
Der Teilnehmer kann diese Vereinbarung jederzeit mit Wirkung zum nächsten Abrechnungsstichtag in Textform kündigen. Die Sparkasse/
Landesbank ist berechtigt, unter Einhaltung einer Frist von 2 Monaten diese Vereinbarung schriftlich zu kündigen.  
Nach Wirksamkeit der Kündigung hat die Sparkasse/Landesbank das Recht, dem Teilnehmer die Kreditkartenabrechnungen entsprechend 
den zuvor getroffenen Vereinbarungen entweder per Postversand oder per Kontoauszugsdrucker zur Verfügung zu stellen.
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Die Sparkasse kann gemäß Nr. 17 Abs. 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Sparkasse (AGB-Sparkassen) für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder im 
Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt sind und die nach den Umständen zu urteilen, nur 
gegen eine Vergütung zu erwarten sind, ein nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
angemessenes Entgelt verlangen. Ein solches Entgelt kann nur verlangt werden, wenn die 
Leistungen im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden. 
Die Sparkasse wird nach Nr. 17 Abs. 4 AGB-Sparkassen für Tätigkeiten, zu deren Erbringung            
sie bereits gesetzlich oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im 
eigenen Interesse erbringt, kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird 
nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen erhoben. 
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 Auf mögliche Änderungen dieser allgemeinen Informationen wird die Sparkasse den Kunden direkt oder per Kontoauszug hinweisen. 

 
I. Name und Anschrift der Sparkasse 

 Sparkasse Lüneburg 

 Anstalt des öffentlichen Rechts 

 An der Münze 4 – 6 

 21335 Lüneburg 

 

II. Zuständige Aufsichtsbehörden 

 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  

 Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und  

 Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main  

 (Internet: www.bafin.de). 

 

 Europäische Zentralbank 

 Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main 

 Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main 

 (Internet: www.ecb.europa.eu) 

 

III. Eintragung im Handelsregister 

 HRA 1823 beim Amtsgericht Lüneburg 

 

IV. Vertragssprache 

 Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung zum Kunden ist Deutsch. 

 

V. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeiten 

  

 Bei Streitigkeiten mit der Sparkasse besteht die Möglichkeit, sich an die Schlichtungs- 

 stelle des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes zu wenden. Das Anliegen ist in Text- 

 form an die folgende Adresse zu richten: 

 

 Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. 

 Schlichtungsstelle 

 Charlottenstraße 47 

 10117 Berlin 

 Internet: https://www.s-schlichtungsstelle.de 

 

 Näheres regelt die Verfahrensordnung der DSGV-Schlichtungsstelle, die auf Wunsch zur  

 Verfügung gestellt wird. 

 

 Die Sparkasse Lüneburg nimmt am Streitbeilegungsverfahren vor dieser anerkannten Verbraucher- 

  schlichtungsstelle teil. 
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 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter    

https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren
_node.html 

              Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit. 

 

 Bei behaupteten Verstößen gegen  

 - das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz,  

 - die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder  

 - Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch  

kann darüber hinaus schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift bei der Bundesanstalt unter 

Angabe des Sachverhalts und des Beschwerdegrunds Beschwerde bei der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht eingelegt werden.  

 

 Die Adressen lauten: 

 

 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

 Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn oder  

 Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main 

 

Zudem besteht in diesen Fällen auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Sparkasse      

(Name und Anschrift siehe oben Kapitel A.I.) einzulegen. Die Sparkasse wird Beschwerden in Textform           

(z. B. mittels Brief oder Telefax) beantworten. 

 

     VI. Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gem. EU-Geldtransferverordnung 

     Die "Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über  

     die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers" (EU-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der    

     Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei  

     Geldtransfers.  

     Sie verpflichtet uns als Sparkasse bei der Ausführung von Geldtransfers Angaben zum Auftraggeber  

     (Zahler) und Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben  

     bestehen aus Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der Adresse des  

     Zahlers. Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung  

     der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden, jedoch kann gegebenenfalls diese Angabe vom  

     Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von Name und  

     gegebenenfalls Adresse nutzen wir die in unseren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen  

     Vorgaben zu entsprechen.  

 

     Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen 

     selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die  

     Sparkasse Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Identität des Zahlers bzw.  

     Zahlungsempfängers beantworten und auf Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur  

     Verfügung stellen muss. 

 

https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
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VII. Hinweis zur Umsatzsteuer 
Die ausgewiesenen Preise verstehen sich im Falle der Option zur Umsatzsteuerpflicht bei Unternehmern im 

Sinne des Umsatzsteuergesetzes zzgl. Umsatzsteuer. 
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Dienstleistung  Preis in Euro 

  

I.    Girokonten 

 

1.   Preismodelle für Privatkonten 

1.1.        Kontoführung von Mehrwertkonten (Luna Giro)  

In unseren Mehrwertkontomodellen sind neben den Bankleistungen, siehe jew. Kontobezeichnung, 

                weitere Mehrwert-Leistungen aus den Bereichen Freizeit, Sicherheit, Reise und Service enthalten. 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

* kann auch als „Basiskonto-Pauschalpreismodell“ abgeschlossen werden. 

** kann auch als „Basiskonto-Pauschalpreismodell rabattiert“ (ohne Kreditkarte) abgeschlossen werden. 

Mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegoltene Leistungen: 

   • Bargeldeinzahlungen auf das eigene Konto (Kasse / sparkasseneigener Geldautomat) 

   • Bargeldauszahlung am Schalter / an der Kasse 

   • Bargeldauszahlungen an Sparkassen-Geldautomaten in Deutschland  

   • Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung (beleglos: Online, SB-Terminal, Telefon)          

   • Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung (beleghaft) 

    •           Wero-Zahlungsfunktion(en) „Geld senden“, „auf Geldanforderungen antworten“, „Geld spenden“,           

                                               „E-Commerce und M-Commerce“ (Überweisung), „Geld empfangen“; Gutschrift einer Überweisung 

   • SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag ausführen, SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag (Einrichtung und Änderung) 

   • Lastschrift einreichen (je Einzel-/ Sammelauftrag incl. darin enthaltener Lastschriften) 

   • Lastschrift einlösen, Scheckeinreichungen / Scheckeinlösungen 

   • Sparkassen-Card (Debitkarte) 

   • Kartenzahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte), sowie Mobiles Bezahlen, Apple Pay 

     •   Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitalen Debit- und Kreditkarten. Gilt für 

     die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarten) 

     bzw. digitaler Mastercard und/oder Visa Kartenprodukte (Kredit- und Debitkarten), sofern im 

     Kontomodell enthalten (ab dem 13. Lebensjahr) 

   • Kontoauszug per Kontoauszugsdrucker oder per elektronischem Kontoauszug

Kontobezeichnung   Beschreibung Preis in Euro 

Luna Giro begleitet 

  Entgelt für die Kontoführung p. M. 
  für Kunden vom 10. bis zum 18. Geburtstag.  
  Inkl. Mastercard oder Visa Card Basis (Debitkarte) bei  
  positiver Bonitätsprüfung. 

2,00 

Luna Giro bewegt*  

  Entgelt für die Kontoführung p. M. 
  Auf Wunsch inkl. Classic Mastercard oder Visa Card   
  (Kreditkarte) bei positiver Bonitätsprüfung. 

• bis zum 25. Geburtstag** 

• Altbestand GiroPRIVILEG BLUE!, Giro30                     
(25 bis unter 30jährige Kunden)  

 
12,50 
6,25 
6,25 

Luna Giro begeistert 

  Entgelt für die Kontoführung p. M. 
  Auf Wunsch inkl. Gold Mastercard oder Visa Card Gold 
  (Kreditkarte) bei positiver Bonitätsprüfung. 

• bis zum 25. Geburtstag 

 
 

18,00 
9,00 
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Dienstleistung  Preis in Euro 

 

   Sonstige Entgelte für Zahlungsdienste und sonstige Dienstleistungen, die nicht für diese  

   Kontomodelle oben aufgeführt sind, wie z. B. Überweisungen in Fremdwährungen oder in  

   Drittstaaten usw., sind nicht mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten. 

 

1.2. Kontoführung von Standardkonten 

 

Kontobezeichnung   Beschreibung Preis in Euro 

GiroPrivat* (gültig ab 01.05.2023)   Entgelt für die Kontoführung p. M.  
 

5,00 
 

Mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegoltene Leistungen: 
•  Bargeldeinzahlungen auf das eigene Konto (Kasse / sparkasseneigener Geldautomat) 
•  Bargeldauszahlungen an Sparkassen-Geldautomaten in Deutschland  
•  Daueraufträge (Einrichtung und Änderung - Online, SB-Terminal) 
•  Sparkassen-Card (Debitkarte) 
•  Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitaler Sparkassen-Card   
   (Debitkarte). Gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler  
   Sparkassen-Cards (Debitkarten) ab dem 13. Lebensjahr. 
•  Kontoauszug per Kontoauszugsdrucker oder per elektronischem Kontoauszug 
 

 

Einzelpreise für weitere Leistungen werden nur erhoben, wenn die Dienstleistungen  
vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen.  
Für fehlerhafte Ausführungen sowie Korrekturen und Stornos wird kein  
Entgelt erhoben.  
 
•  Bargeldauszahlung am Schalter / an der Kasse 
•  Kartenzahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte), sowie Mobiles Bezahlen, Apple Pay 
•  Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung(beleglos:Online, SB-Terminal) 
•  Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung (beleghaft oder telefonisch) 
•  Wero-Zahlungsfunktion(en) „Geld senden“, „auf Geldanforderungen antworten“, „Geld   
   spenden“, „E-Commerce und M-Commerce“ (Überweisung), „Geld empfangen“ 
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag ausführen 
•  Gutschrift einer SEPA-/ Echtzeitüberweisung 
•  Lastschrift einreichen (je Einzel-/ Sammelauftrag zzgl. je darin enthaltener Lastschrift) 
•  Lastschrift einlösen 
•  Scheckeinreichung / Scheckeinlösung (je Einzelauftrag) 
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag (Einrichtung und Änderung - am Schalter / per Telefon) 
 

 
 
 
 
 

2,50 
0,25 
0,50 
2,50 
0,25 

 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
2,50 

 

* kann auch als „Basiskonto“ zu gleichen Preisen abgeschlossen werden.  
Alternativ: „Basiskonto-Pauschalpreismodell“ zu gleichen Preisen möglich: 
• Entgelt für die Kontoführung p. M. 
  

12,50 
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Dienstleistung Preis in Euro 
 

 
 

  Beschreibung Preis in Euro 

GiroPrivat (rabattiert)** 
(gültig ab 01.05.2023) 

  Entgelt für die Kontoführung p. M. 
  (für Kunden bis zum 25. Geburtstag)  
  Bei Erreichen der Altersgrenze von 25 Jahren wird     
  vereinbart, das Konto mit Wirkung zum nächsten Monat    
  im Kontomodell GiroPrivat weiterzuführen. 

 
0,00 

 
Mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegoltene Leistungen: 
•  Bargeldeinzahlungen auf das eigene Konto (Kasse / sparkasseneigener Geldautomat) 
•  Bargeldauszahlungen an Sparkassen-Geldautomaten in Deutschland 
•  Kartenzahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte), sowie Mobiles Bezahlen, Apple Pay 
•  Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung(beleglos:Online, SB-Terminal)  
•  Wero-Zahlungsfunktion(en) „Geld senden“, „auf Geldanforderungen antworten“, „Geld  
   spenden“, „E-Commerce und M-Commerce“ (Überweisung), „Geld empfangen“ 
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag ausführen 
•  Gutschrift einer SEPA-/ Echtzeitüberweisung 
•  Lastschrift einreichen (je Einzel-/ Sammelauftrag incl. darin enthaltener Lastschriften)  
•  Lastschrift einlösen, Scheckeinreichungen / Scheckeinlösungen 
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag (Einrichtung und Änderung - Online, SB-Terminal) 
•  Sparkassen-Card (Debitkarte) 
•  Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitaler Sparkassen-Card  
   (Debitkarte). Gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler  
   Sparkassen-Cards (Debitkarten) ab dem 13. Lebensjahr. 
•  Kontoauszug per Kontoauszugsdrucker oder per elektronischem Kontoauszug 
 

 

Einzelpreise für weitere Leistungen, werden nur erhoben, wenn die Dienstleistungen   
vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte  
Ausführungen sowie Korrekturen und Stornos wird kein Entgelt erhoben.  
•  Bargeldauszahlung am Schalter / an der Kasse 
•  Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung (beleghaft oder telefonisch)   
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag (Einrichtung und Änderung - am Schalter / per Telefon) 
 

 
 
 
 

2,50 
2,50 
2,50 

 
 
 
 

** kann auch als „Basiskonto rabattiert“ zu gleichen Preisen abgeschlossen werden. Bei  
Erreichen der Altersgrenze von 25 Jahren wird vereinbart, das Konto mit Wirkung zum  
nächsten Monat im Kontomodell „Basiskonto“ weiterzuführen.  
Alternativ: „Basiskonto-Pauschalpreismodell rabattiert“ zu gleichen Preisen  
• Entgelt für die Kontoführung p. M.                                              
Bei Erreichen der Altersgrenze von 25 Jahren wird vereinbart, das Konto mit Wirkung  
zum nächsten Monat im Kontomodell „Pauschalpreismodell-Basis“ weiterzuführen. 
• Altbestand: „Basiskonto30“, „Basiskonto-Pauschalpreismodell30“ (25 bis unter 
30jährige Kunden) 
    

 
 

 
                   
    
                6,25 
 

 
 

6,25 
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Dienstleistung Preis in Euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontobezeichnung   Beschreibung Preis in Euro 

Guthabenkonto  
(Altbestand – eröffnet  
bis 17.06.2016) 

  Entgelt für die Kontoführung p. M. 
  (gültig ab 01.05.2023) 
 

 
8,00 

 
Mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegoltene Leistungen: 
•  Bargeldeinzahlungen auf das eigene Konto (Kasse / sparkasseneigener Geldautomat) 
•  Bargeldauszahlungen an Sparkassen-Geldautomaten in Deutschland 
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag (Einrichtung und Änderung - Online, SB-Terminal) 
•  Sparkassen-Card (Debitkarte) 
•  Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitaler Sparkassen-Card  
   (Debitkarte). Gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler  
   Sparkassen-Cards (Debitkarten). 
•  Kontoauszug per Kontoauszugsdrucker oder per elektronischem Kontoauszug 
 

 

Einzelpreise für weitere Leistungen werden nur erhoben, wenn die Dienstleistungen  
vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte  
Ausführungen sowie Korrekturen und Stornos wird kein Entgelt erhoben. 
 
•  Bargeldauszahlung am Schalter / an der Kasse 
•  Kartenzahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte), sowie Mobiles Bezahlen, Apple Pay 
•  Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung (beleglos Online,SB-Terminal)  
•  Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung (beleghaft oder telefonisch) 
•  Wero-Zahlungsfunktion(en) „Geld senden“, „auf Geldanforderungen antworten“, „Geld  
   spenden“, „E-Commerce und M-Commerce“ (Überweisung), „Geld empfangen“  
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag ausführen 
•  Gutschrift einer SEPA-/ Echtzeitüberweisung 
•  Lastschrift einreichen (je Einzel-/ Sammelauftrag zzgl.je darin enthaltener Lastschrift) 
•  Lastschrift einlösen 
•  Scheckeinreichung / Scheckeinlösung (je Einzelauftrag) 
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag (Einrichtung und Änderung - am Schalter / per Telefon) 
 

 
 
 

2,50 
0,25 
0,50 
2,50 
0,25 

 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
2,50 
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Dienstleistung Preis in Euro 
 

 
 

Kontobezeichnung   Beschreibung Preis in Euro 

Wertpapiergeldkonto 
(Das Konto dient aus-  
schließlich der geldmä-  
ßigen Abwicklung von   
Wertpapiergeschäften,   
und nicht dem Zahlungs- 
verkehr) 

    Entgelt für die Kontoführung p. M. 
    (gültig ab 01.05.2023) 
 
 

 
 

0,00 

Mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegoltene Leistungen: 
•  Bargeldeinzahlungen auf das eigene Konto (Kasse / sparkasseneigener Geldautomat) 
•  Bargeldauszahlungen an Sparkassen-Geldautomaten in Deutschland (nur Altbestand) 
•  Lastschrift (im Rahmen der Abwicklung von Wertpapiergeschäften) 
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag (Einrichtung und Änderung - Online) 
•  Sparkassen-Card (Debitkarte) - ohne PIN 
•  Kontoauszug per Kontoauszugsdrucker oder per elektronischem Kontoauszug 
 

 

Einzelpreise für weitere Leistungen werden nur erhoben, wenn die Dienstleistungen    
vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte  
Ausführungen sowie Korrekturen und Stornos wird kein Entgelt erhoben. 
 
•  Bargeldauszahlung am Schalter / an der Kasse 
•  Kartenzahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) 
•  Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung (beleglos: Online) 
•  Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung (beleghaft oder telefonisch) 
•  Wero-Zahlungsfunktion(en) „Geld senden“, „auf Geld anfordern antworten“, „Geld  
   spenden“, „E-Commerce und M-Commerce“ (Überweisung), „Geld empfangen“   
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag ausführen 
•  Gutschrift einer SEPA-/ Echtzeitüberweisung 
•  Lastschrift einreichen (je Einzel-/ Sammelauftrag zzgl. je darin enthaltener Lastschrift) 
•  Lastschrift einlösen 
•  Scheckeinreichung / Scheckeinlösung (je Einzelauftrag) 
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag (Einrichtung und Änderung - am Schalter / per Telefon) 
 

 
 
 
 

2,50 
0,25 
0,50 
2,50 
0,25 

 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
2,50 
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  Dienstleistung Preis in Euro 
 

Kontobezeichnung   Beschreibung Preis in Euro 

MäuseKonto Plus 
(gültig ab 01.05.2023) 

  Entgelt für die Kontoführung p. M. 
  (für Kunden bis zum 10. Geburtstag)  
  Konto-Neueröffnungen ab dem 01.05.2023 ausschließlich  
  für Kontoinhabende aus der Region der Sparkasse  
  Lüneburg.  

 
0,00 

 
Guthabenverzinsung 

- Bis 500,00 EUR (siehe Preisaushang) 
- Ab 500,01 EUR (siehe Preisaushang) 
 

 

Mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegoltene Leistungen: 
•  Bargeldeinzahlungen auf das eigene Konto (am Schalter / an der Kasse) 
•  Bargeldauszahlung (am Schalter / an der Kasse) 
•  Gutschrift einer SEPA-/ Echtzeitüberweisung 
•  Lastschrift einlösen, Scheckeinreichungen 
•  Kontoauszug per Kontoauszugsdrucker oder per elektronischem Kontoauszug 
 

 

 
Zusatzdienste als Mehrwertleistung: 

-    Ab 7 Jahren Ausgabe einer Mäusekarte mit Bild für Bargeldauszahlungen 
   am Schalter 

- Vergünstigungen und Vorteile in der Region 
 
 

 

Einzelpreise für weitere Leistungen, werden nur erhoben, wenn die Dienstleistungen   
vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte  
Ausführungen sowie Korrekturen und Stornos wird kein Entgelt erhoben.  
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Dienstleistung Preis in Euro 
 

Kontobezeichnung   Beschreibung Preis in Euro 

Baukonto* 

  Entgelt für die Kontoführung p. M. 
  (Die Kontoeinrichtung ist nur für Kunden während der  
  Valutierungsphase bei Darlehen möglich, die keine  
  Girokontoverbindung für Zahlungsdienste bei der  
  Sparkasse Lüneburg haben).  

 
0,00 

Mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegoltene Leistungen: 
•  Bargeldeinzahlungen auf das eigene Konto (Kasse / sparkasseneigener Geldautomat) 
•  Bargeldauszahlungen an Sparkassen-Geldautomaten in Deutschland 
•  Bargeldauszahlung am Schalter / an der Kasse 
•  Kartenzahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte), sowie Mobiles Bezahlen, Apple Pay 
•  Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung (beleglos:Online,SB-Terminal) 
•  Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung (beleghaft oder telefonisch) 
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag ausführen 
•  Gutschrift einer SEPA-/ Echtzeitüberweisung 
•  Wero-Zahlungsfunktion „Geld empfangen“, 
•  Lastschrift einreichen (je Einzel-/ Sammelauftrag incl. darin enthaltener Lastschriften)  
•  Lastschrift einlösen, Scheckeinreichungen / Scheckeinlösungen 
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag (Einrichtung und Änderung - Online, SB-Terminal) 
•  SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag (Einrichtung und Änderung - am Schalter / per Telefon) 
•  Sparkassen-Card (Debitkarte) 
•  Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitaler Sparkassen-Card  
   (Debitkarte). Gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler  
   Sparkassen-Cards (Debitkarten). 
•  Kontoauszug per Kontoauszugsdrucker oder per elektronischem Kontoauszug 
 
 

 

 
Einzelpreise für weitere Leistungen, werden nur erhoben, wenn die Dienstleistungen   
vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte  
Ausführungen sowie Korrekturen und Stornos wird kein Entgelt erhoben.  
•  Wero-Zahlungsfunktion(en) „Geld senden“, „auf Geldanforderungen antworten“, „Geld  
   spenden“, „E-Commerce und M-Commerce“ (Überweisung) 
  
 

 
 
 
 

0,25 
 
 
 

  *Die Laufzeit des Baukontos endet mit der letzten Verfügung der valutierten  
   Darlehensmittel. 
.     

 
 
 
 

 
Sonstige Entgelte für Zahlungsdienste und sonstige Dienstleistungen, die nicht für diese Kontomodelle  
oben aufgeführt sind, wie z. B. Überweisungen in Fremdwährungen oder in Drittstaaten usw., sind nicht  
mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten.   
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 Dienstleistung  Preis in Euro 

 

2.   Preismodelle für Geschäftskonten 

 

2.1.  Kontoführung Kontomodell Firmenkonto Plus 

 Entgelt für die Kontoführung (Mindestpreis) – enthalten sind u. a.  

 Kontoführung für das Girokonto 12,50 p. M. 

Incl. Sparkassen-Cards (Debitkarten), Kontoauszüge am Kontoauszugs- 

  drucker oder per elektronischem Kontoauszug, SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag 

  (Einrichtung und Änderung – Online, SB-Terminal)  

 Freibetrag p. M. (für Leistungen der Leistungsgruppen 1 – 4) 5,00 p. M.  

Die Inanspruchnahme von Leistungen darüber hinaus wird jeweils einzeln bepreist. 

 

 Leistungsgruppe 1 je 0,25 

 - Beleglose Aufträge, je Einzelauftrag (Gewöhnliche SEPA-Überweisung,                   

    Echtzeitüberweisung, SEPA-/Echtzeit-Daueraufträge, Lastschrifteinreichungen) 

 - Je belegloser Sammelbuchung (zuzüglich je darin enthaltenem Auftrag) 

  - Je beleglosem Sammelauftrag (Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung - 

     zuzüglich je darin enthaltener Überweisung) 

                          - Wero-Zahlungsfunktion(en) „Geld senden“, „auf Geldanforderungen antworten“, „Geld   
                             spenden“, „E-Commerce und M-Commerce“ (Überweisung), „Geld empfangen“ 

 - Je belegloser Lastschrifteinlösung, Gutschrift einer SEPA-/ Echtzeitüberweisung, 

     sonstige Leistung (Geschäftsvorfall) 

 - Bargeldauszahlung an Geldautomaten der Sparkassen / Landesbanken in Deutschland 

  - Kartenzahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte), sowie Mobiles Bezahlen, Apple Pay 

 

 Leistungsgruppe 2 je 1,50 

 - Je Scheckbelastung (je Geschäftsvorfall) 

 - Je Bargeldeinzahlung am Geldautomaten 

 

 Leistungsgruppe 3 je 2,50 

 - Beleghafte Aufträge, je Einzelauftrag (Gewöhnliche SEPA-Überweisung,                   

    Echtzeitüberweisung, Scheckeinreichungen) 

 - Bargeldein- und -auszahlung an der Kasse / am Schalter auf das eigene Konto 

   (ohne Münzgeldservice) 

 - SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag (Einrichtung und Änderung - am Schalter / per Telefon) 

 - Sonstige beleghafte Leistungen (je Geschäftsvorfall) 
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Dienstleistung  Preis in Euro 

 

Leistungsgruppe 4 je 0,15 

 - EC-Cash, je Einzelauftrag  

 - Je Sammelbuchung (zuzüglich je darin enthaltenem Auftrag) 

 

Sonstige Entgelte für Zahlungsdienste und sonstige Dienstleistungen, die nicht für dieses  

Kontomodell oben aufgeführt sind, wie z. B. Überweisungen in Fremdwährungen oder in  

Drittstaaten usw., sind nicht mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten. 

 

 2.2.  Kontoführung Kontomodell Vereinskonto 

   Entgelt für die Kontoführung (Mindestpreis) – enthalten sind u. a. 

   Kontoführung für das Girokonto, 7,50 p. M. 

Incl. Sparkassen-Cards (Debitkarten), Kontoauszüge am Kontoauszugs- 

   drucker oder per elektronischem Kontoauszug, SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag 

   (Einrichtung und Änderung – Online, SB-Terminal)  

   Freibetrag p. M. (für Leistungen der Leistungsgruppen 1 – 3) 2,50 p. M. 

   Die Inanspruchnahme von Leistungen darüber hinaus wird jeweils einzeln bepreist.   

 

 Leistungsgruppe 1 je 0,00 

 - Beleglose Aufträge, je Einzelauftrag (Gewöhnliche SEPA-Überweisung,                

    Echtzeitüberweisung, SEPA-/Echtzeit-Daueraufträge,  Lastschrifteinreichungen) 

 - Je belegloser Sammelbuchung (zuzüglich je darin enthaltenem Auftrag)  

  - je beleglosem Sammelauftrag (Gewöhnliche SEPA-Überweisung, Echtzeitüberweisung - 

    zuzüglich je darin enthaltenem Auftrag)  

 - Je belegloser Lastschrifteinlösung, Gutschrift einer SEPA-/ Echtzeitüberweisung, 

     sonstige Leistung (Geschäftsvorfall) 

 - Bargeldauszahlung an Geldautomaten der Sparkassen / Landesbanken in Deutschland 

  - Kartenzahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte), sowie Mobiles Bezahlen, Apple Pay 

       - EC-Cash, je Einzelauftrag, je Sammelbuchung (zuzüglich je darin enthaltenem Auftrag) 

 

Leistungsgruppe 2 je 0,50 

 - Je Scheckbelastung (je Geschäftsvorfall) 

 - Je Bargeldeinzahlung am Geldautomaten 

 

Leistungsgruppe 3 je 2,50 

 - Beleghafte Aufträge, je Einzelauftrag (Gewöhnliche SEPA-Überweisung,               

    Echtzeitüberweisung, Scheckeinreichungen) 

 - Bargeldein- und -auszahlung an der Kasse / am Schalter auf das eigene Konto 

   (ohne Münzgeldservice) 

 - SEPA-/Echtzeit-Dauerauftrag (Einrichtung und Änderung - am Schalter / per Telefon) 

 - Sonstige beleghafte Leistungen (je Geschäftsvorfall) 

 



B. Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

 18 
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Dienstleistung Preis in Euro 

 

Sonstige Entgelte für Zahlungsdienste und sonstige Dienstleistungen, die nicht für dieses  

Kontomodell oben aufgeführt sind, wie z. B. Überweisungen in Fremdwährungen oder in  

Drittstaaten usw., sind nicht mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten. 

 

 

 2.3.  Kontoführung Kontomodelle für Anderkonten für Rechtsanwälte und Notare 

   Classic – Entgelt für die Kontoführung p. M.  10,00 

   Kompletter Giroservice inkl. Kontoführung, Entgelte für Zahlungsdienste,  

   Entgelte für Kontoauszugsbereitstellung / -übermittlung) 

 

   Elektronisch – Entgelt für die Kontoführung p. M.   5,00 

   Kompletter Giroservice inkl. Kontoführung, Entgelte für Zahlungsdienste und Konto- 

   auszugsbereitstellung / -übermittlung ausschließlich im Elektronischen Postfach) 

 

 3.   Kontoführung Preis- / Kontomodell für Fremdwährungskonten 

   Entgelt für die Kontoführung p. M. 5,00   

   - enthalten sind die Kontoführung, Entgelte für Zahlungsdienste,  

     Kontoauszugsbereitstellung / -übermittlung im Elektronischen Postfach. 

 

Sonstige Entgelte für Zahlungsdienste und sonstige Dienstleistungen, die nicht für  

dieses Kontomodell oben aufgeführt sind, sind nicht mit dem Entgelt für die Kontoführung 

abgegolten. 
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Dienstleistung Preis in Euro 
 

 4.    Kontoauszug (pro Vorgang) 

   Erstellung und Bereitstellung / Übermittlung in der vereinbarten Form  keine 

   (per Kontoauszugsdrucker oder per elektronischem Kontoauszug),  gesonderte 

   der vereinbarten Häufigkeit und dem vereinbarten Verfahren Berechnung 

 

   Bereitstellung / Übermittlung auf Verlangen des Kunden, soweit dies  

   über das Vereinbarte hinausgeht 

   - Tagesauszug  

    - bei Postversand 1,00 zzgl. Portokosten 

    - bei Abholung in der Filiale 1,00 

   - Wochenauszug  

    - bei Postversand 1,00 zzgl. Portokosten 

    - bei Abholung in der Filiale 1,00 

- Monatsauszug  

 - bei Postversand 1,00 zzgl. Portokosten 

 - bei Abholung in der Filiale 1,00 

 

Postversand von am Kontoauszugsdrucker nach 360 Tagen nicht  

   abgerufenen Kontoauszügen und Rechnungsabschlüssen oder nach  

   mehr als 200 nicht abgerufenen Umsätzen Portokosten 

 

Erstellung und Bereitstellung / Übermittlung eines Kontoauszugs- / 

Rechnungsabschlussduplikats auf Verlangen des Kunden 

(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht)  

    

   • Duplikat eines Auszugs (rückwirkend im Rahmen der zehnjährigen 

     gesetzlichen Aufbewahrungsfrist) bei Zurverfügungstellung 

    - per Postversand  je Auszug  5,00 zzgl. Portokosten 

    - per Versand auf die Filiale  je Auszug 5,00 

    - per Kontoauszugsdrucker  je Auszug 5,00 

 - über die Internet-Filiale  je Auszug 0,00 

 

• Duplikat eines Auszugs für Konten, die länger als zwei Jahre 

     geschlossen sind. je Auszugsblatt 12,00 (inkl.  

     Ein Kontoauszug kann mehrere Auszugsblätter enthalten. fremder Auslagen) 

      

   

   Die Sparkasse unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich auf dem für die  

   Kontoinformation vereinbarten Weg über die Ausführung von Zahlungsvorgängen1.  
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 Dienstleistung   Preis in Euro 

 

 5.    Rechnungsabschluss 

   Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgen stets unentgeltlich. 
  Ausgenommen davon sind die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen 

des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.) 
 

 6.    Geduldete Kontoüberziehungen 

   Für Inanspruchnahmen des Kontos, die das Guthaben und ggf. eine eingeräumte Konto- 
  überziehung überschreiten (geduldete Kontoüberziehungen), sind die hierfür vertraglich 
  vereinbarten Überziehungszinsen zu zahlen. Ist im Vertrag eine Vereinbarung nicht  
  getroffen, sind die im Preisaushang aufgeführten Überziehungszinsen zu zahlen; dies 
  gilt auch für Unternehmer. 
  Bei Verbraucherdarlehensverträgen gelten ergänzend die gesetzlichen Vorschriften. 
 

 7.    Kontowecker 

    Wecker für EWR-Währungsumrechnungsentgelt  
  (Kontowecker „EWR-Währung“) unentgeltlich 
   
  Hinweis: 
  Mittels der nachfolgenden Kontowecker werden keine gesetzlichen Informationspflichten 
              erfüllt. 
  Benachrichtigung für Echtzeitüberweisung (Kontowecker „Echtzeitüberweisung“) an den                          
  Zahlungsempfänger per   
  - E-Mail 0,00 

 
Benachrichtigung über sonstige Ereignisse (ohne Kontowecker „EWR-Währung“                               
und „Echtzeitüberweisung“) per 
- E-Mail                      0,00 

 
 8.    Entgelte für die Belastung von vereinbarten Zahlungen innerhalb des  

   eigenen Hauses 

   - fällige Darlehensraten 0,00 
  - fällige Sparraten 0,00 
  - Schließfachmietpreis 0,00 
 
9.  Bereitstellung der Entgeltaufstellung gemäß Zahlungskontengesetz 
  Die Entgeltaufstellung gemäß Zahlungskontengesetz stellen wir Verbrauchern jährlich 
  ab dem ersten Geschäftstag eines Jahres für das vorangegangene Kalenderjahr und  
  bei Vertragsbeendigung bereit. Zur Anforderung der Entgeltaufstellung wenden Sie sich 
  bitte an die Sparkasse. 
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Dienstleistung   Preis in Euro 

 

II.    Erbringung von Zahlungsdiensten 

 Hinweis: Die nachstehenden Entgelte werden nur berechnet, wenn und soweit die  

 Durchführung nicht bereits mit dem Gesamtpreis für ein Kontoführungs-Komplettpaket  

 abgegolten ist (siehe Kapitel B, Ziffer I. „Girokonten“). 

 

 1.    Überweisungen 

  

Betragsgrenzen für Überweisungen 

Überweisungsaufträge sind im Rahmen des vorhandenen Kontoguthabens und einer eingeräumten 

Kontoüberziehung ohne Betragsbegrenzung möglich, soweit keine Verfügungslimite (für z.B. Online-

Banking, Wero etc.) vereinbart sind. Der Kunde kann - im Rahmen der vereinbarten Verfügungslimite - 

nach seinem alleinigen Ermessen einen per Echtzeitüberweisung versendbaren Höchstbetrag 

festlegen. Dieser kann entweder pro Tag oder pro Zahlungsvorgang festgelegt und jederzeit vor 

Erteilung eines Echtzeitüberweisungsauftrags geändert werden. Er gilt kontobezogen für alle 

verfügungsberechtigten Personen (Kontoinhaber, Kontobevollmächtigte, Vertreter des Kontoinhabers) 

gemeinsam. 
 

 1.1.  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere bzw. aus anderen Staaten des     

                  Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)2 in Euro oder in anderen EWR-Währungen3 

 

 1.1.1.   Überweisungsaufträge 

   Die Geschäftstage und Cut-off-Zeiten der Sparkasse ergeben sich aus Kapitel B, Ziffer II, 7. 

 

 a)     Ausführungsfristen 

Sofern die Sparkasse zur Ausführung des Überweisungsauftrags verpflichtet ist, stellt sie sicher, dass 

der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers innerhalb folgender 

Fristen eingeht (gerechnet ab Zugang des Überweisungsauftrags bei der Sparkasse): 

 
   -  Überweisungen in Euro 

            Belegloser Überweisungsauftrag4       max. 1 Geschäftstag 
            Beleghafter Überweisungsauftrag5      max. 2 Geschäftstage 

Echtzeitüberweisungsauftrag5a      max. 10 Sekunden 
    Wero-Zahlungsauftrag43       max. 10 Sekunden 
    
   -  Überweisungen in anderen EWR-Währungen 

            Belegloser Überweisungsauftrag6       max. 4 Geschäftstage 
             Beleghafter Überweisungsauftrag7      max. 4 Geschäftstage 
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Dienstleistung   Preis in Euro 

  
 b)     Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 

Bei einer Überweisung tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem 
Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Siehe jeweiliges Kontomodell. 
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 Dienstleistung   Preis in Euro 

 

 aa)    Überweisungen in der Kontowährung - Der Zahler trägt die folgenden Entgelte8 (in Euro): 

 
  
 

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 Modalitäten: je Überweisung vom Girokonto 

Überweisungsart beleghaft9 beleglos10 per Dauerauftrag 
per Eilüber-

weisung 

per 
Zahl-

schein 

Gewöhnliche SEPA-  
Überweisung mit   
IBAN  in Euro innerhalb  
der Sparkasse 
(Überweisung) 

siehe jew.  
Kontomodell 

siehe jew. 
Kontomodell 

siehe jew. 
Kontomodell 

10,00 - 

Gewöhnliche SEPA- 
Überweisung mit IBAN  
in Euro an einen an-  
deren Zahlungsdienst- 
leister (Überweisung) 

siehe jew.  
Kontomodell 

siehe jew. 
Kontomodell 

siehe jew. 
Kontomodell 

- - 

Überweisung, die  
auf eine andere  
Währung eines  
EWR-Mitgliedstaates  
lautet, an einen  
anderen Zahlungs- 
dienstleister 

Abw. Preis 
1,50 o/oo  
min. 10,00 
Courtage 
 0,25 o/oo  
min. 2,00 

Porto / 
Auslagen: 1,50 

Abw. Preis 
1,50 o/oo  
min. 10,00 
Courtage 
 0,25 o/oo  
min. 2,00 

Porto / 
Auslagen: 1,50 

Abw. Preis 
1,50 o/oo  
min. 10,00 
Courtage 
 0,25 o/oo  
min. 2,00 

Porto / 
Auslagen: 1,50 

Abw. Preis 
1,50 o/oo  
min. 10,00 
Courtage 
 0,25 o/oo  
min. 2,00 

Porto / 
Auslagen: 5,00 

- 

Überweisung zu  
Lasten Fremd- 
währungskonto in  
der Kontowährung  
an einen anderen  
Zahlungsdienstleister 

Abw. Preis 
1,50 o/oo  
min. 10,00 

Porto / 
Auslagen: 1,50 

Abw. Preis 
1,50 o/oo  
min. 10,00 

Porto / 
Auslagen: 1,50 

Abw. Preis 
1,50 o/oo  
min. 10,00 

Porto / 
Auslagen: 1,50 

Abw. Preis 
1,50 o/oo  
min. 10,00 

Porto / 
Auslagen: 5,00 

- 

Euro-Expresszahlung  
Online (Überweisung) 

- - - - - 

Echtzeitüberweisung / 
giropay | Kwitt-Geld  
senden (Überweisung) 

- 
siehe jew. 

Kontomodell 
- - - 

Wero-Zahlungsfunktion  
(en) „Geld senden“, „auf  
Geldanforderungen  
antworten“, „Geld spen- 
den“ (Überweisung) 

 
siehe jew. 

Kontomodell 
   

Wero-Zahlungsfunktion  
„E-Commerce und M- 
Commerce“  
(Überweisung) 

 
siehe jew. 

Kontomodell 
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 Dienstleistung   Preis in Euro 

 

 bb)    Überweisungen in einer anderen Währung als der Kontowährung 

   Bei einer Überweisung mit Währungsumrechnung trägt der Zahler die folgenden Entgelte: 

    

   Höhe der Entgelte8 (in Euro) 

 Entgelt 

Abwicklungspreis + Courtage 1,75 o/oo, mind. 12,00 

Porto/Auslagen 1,50 normal; 5,00 eilig 

 

 

  cc)    Sonderregelung bei ausdrücklicher abweichender Weisung des Zahlers   

   Bei ausdrücklicher Weisung des Zahlers trägt der Zahler alle Entgelte der Überweisung (OUR)  

 

   Höhe der Entgelte8 (in Euro) 

 Entgelt 

Abwicklungspreis + Courtage 1,75 o/oo, mind. 12,00 

Porto/Auslagen 1,50 normal; 5,00 eilig 

Zzgl. fremde Kosten 

Überweisungsbetrag                                  Preis in Euro 

 bis EUR 25.000,00                                         20,00 

 ab EUR 25.000,01                                          40,00 

 ab EUR 50.000,01                                          60,00 

 

   Ist eine solche Weisung nicht ausführbar, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von  

   Ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte (SHARE). 

 

 

 c)  Sonstige Entgelte 

   Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrags durch die Sparkasse8a  

   - per Postversand 2,00 

   - per elektronischem Postfach 1,00 

 

   Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Ablauf der Widerrufsfrist 

   - innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe 5,00 

   - bei sonstigen Zahlungsdienstleistern 5,00 
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   Bemühen um die Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter 

   Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 

   - innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe 5,00 

   - bei sonstigen Zahlungsdienstleistern 5,00 

   Hinweis: Das Institut des Zahlungsempfängers kann weitere Entgelte berechnen. 

 

   Dauerauftrag: Einrichtung / Änderung im Auftrag des Kunden siehe jew. 

     Kontomodell 

 

   Eilüberweisung zur Bargeldauszahlung 15,00 

   Hinweis: Bei der auszahlenden Stelle können weitere Entgelte anfallen. 

  

 1.1.2. Gutschrift einer Überweisung 

  [Gültig ab 09.01.2025: 
Der Überweisungsbetrag wird unverzüglich verfügbar gemacht, nachdem der Betrag auf dem 
Konto der Sparkasse eingegangen ist, im Falle des Eingangs einer Echtzeitüberweisung innerhalb 
von 10 Sekunden nach Eingang des Zahlungsauftrags beim Zahlungsdienstleisters des Zahlers.] 

 

   Bei einem Überweisungseingang werden von der Sparkasse folgende Entgelte berechnet11: 

  Gutschrift einer Überweisung Entgelt in Euro 

Gewöhnliche SEPA-Überweisung mit IBAN in 

Euro innerhalb der Sparkasse 
siehe jew. Kontomodell 

Überweisung ohne Angabe von IBAN in Euro von 

einem Zahlungsdienstleister innerhalb des EWR 
siehe jew. Kontomodell 

Gewöhnliche SEPA-Überweisung mit IBAN in 

Euro von einem anderen Zahlungsdienstleister  
siehe jew. Kontomodell 

Echtzeitüberweisung mit IBAN in Euro, giropay | 

Kwitt-Geld senden (Überweisung) 
siehe jew. Kontomodell 

Wero-Zahlungsfunktion 

„Geld empfangen“ zugunsten Privatkonten oder 

Geschäftskonten 

siehe jew. Kontomodell 

Überweisung, die auf eine andere Währung eines 

EWR-Mitgliedstaates lautet von einem anderen 

Zahlungsdienstleister 

Abw. Gebühr 1,50 o/oo, mind. 10,00  

Courtage 0,25 o/oo, mind. 2,00  

Porto / Auslagen: 1,00 

Eilüberweisung, die auf eine andere Währung 

eines EWR-Mitgliedstaates lautet 

Abw. Gebühr 1,50 o/oo, mind. 10,00  

Courtage 0,25 o/oo, mind. 2,00  

Porto / Auslagen: 1,00 
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 Hinweis:  

   Für Überweisungseingänge in einer anderen Kontowährung wird folgendes Entgelt  

   erhoben: Abw. Gebühr 1,50 o/oo, mind. 10,00 EUR; Courtage 0,25 o/oo, mind. 2,00 EUR;  

   Porto / Auslagen: 1,00 EUR – Keine Berechnung erfolgt, wenn der Überweisende die   

   anfallenden Entgelte für die Überweisung trägt. 
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1.2.  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere bzw. aus anderen Staaten des  

              Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 12 in Währungen eines Staates außerhalb des 

              EWR (Drittstaatenwährung) 13 sowie alle Überweisungen in und aus Staaten außerhalb 

              des EWR (Drittstaaten) 14 

 

1.2.1. Überweisungsaufträge 

 

a)    Ausführungsfrist 

  Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 

Bei Echtzeitüberweisungen in Euro in SEPA-Teilnehmerstaaten und –gebieten außerhalb  

des EWR (SEPA-Drittstaaten)14a, die Echtzeit-Zahlungen annehmen, beträgt die maximale 

Ausführungsfrist: 10 Sekunden.14b  

 

b)    Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 

 

aa)  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen  

  Wirtschaftsraums (EWR) 12 in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Dritt- 

  staatenwährung) 13 

   

Bei einer Überweisung tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem 

Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. 

 

aaa) Bei einer Überweisung in der Kontowährung trägt der Zahler die folgenden Entgelte: 

Höhe der Entgelte15 Entgelt 

Abwicklungspreis 1,50 o/oo, mind. 12,00 

Porto/Auslagen 1,50 normal; 5,00 eilig 

 

bbb) Bei einer Überweisung mit Währungsumrechnung trägt der Zahler die folgenden Entgelte: 

Höhe der Entgelte15 Entgelt 

Abwicklungspreis + Courtage 1,75 o/oo, mind. 12,00 

Porto/Auslagen 1,50 normal; 5,00 eilig 
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ccc)  Sonderregelung bei ausdrücklicher abweichender Weisung des Zahlers 

   

Bei ausdrücklicher Weisung des Zahlers trägt der Zahler alle Entgelte der Überweisung (OUR):   

Entgeltregelung Entgelt15 

OUR 

 

Abw. Preis 1,50 o/oo, mind. 10,00 

Courtage 0,25 o/oo, mind. 2,00* 

Porto / Auslagen: 1,50 normal; 5,00 eilig 

Zuzüglich 

 

 Überweisungsbetrag                          Preis in Euro 

 bis EUR 25.000,00                                         20,00 

 ab EUR 25.000,01                                          40,00 

 ab EUR 50.000,01                                          60,00 

 

  *nur bei einer Überweisung in einer Währung, die nicht der Kontowährung entspricht. 

 

  Ist eine solche Weisung nicht ausführbar, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von 

  ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte (SHARE): 

Entgeltregelung Entgelt 

SHARE 

            Abw. Preis 1,50 o/oo, mind. 10,00 

Courtage 0,25 o/oo, mind. 2,00* 

Porto / Auslagen: 1,50 normal; 5,00 eilig 

  *nur bei einer Überweisung in einer Währung, die nicht der Kontowährung entspricht. 

 

 

bb)  Überweisungen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Dritt- 

  staaten) 

 

aaa) Entgeltpflichtige 

  Der Zahler kann zwischen folgenden Entgeltregelungen wählen: 

   •  0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister  

        erhobenen Entgelte (SHARE) 

   •  1: Zahler trägt alle Entgelte (OUR) 

   •  2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte (BEN) 
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   Hinweise: 

   - Bei der Entgeltregelung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister  

     und den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag  

     gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 

   - Bei der Entgeltregelung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister  

      vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 

 

 

 bbb)    Entgelte15 (in Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zielland (Produkt) 
Entgeltregelung 

0 (SHARE) 1 (OUR) 

Schweiz, Monaco, San Marino,   
Andorra, Gibraltar Vatikanstadt,   
Guernsey, Isle of Man, Jersey, St.  
Pierre u. Miguelon, Vereinigtes  
Königreich von Großbritannien und  
Nordirland in Euro mit IBAN / BIC  
(Gewöhnliche SEPA-Überweisung /  
Echtzeitüberweisung) 

  siehe jew. Kontomodell  

 
übrige Länder (sonstige  
Zahlungen) und Zahlungen zu  
Lasten von Fremdwährungskonten  
in der Währung des Kontos 

 
Abw. Preis 1,50 o/oo, 

mind. 10,00 
Porto / Auslagen: 

1,50 normal; 5,00 eilig 

 
  Abw. Preis 1,50 o/oo, mind. 10,00 

Porto/Auslagen:1,50 normal; 5.00 eilig 
Zuzüglich 

 
  Überweisungsbetrag       Preis 
  bis TEUR 25.000,00*                20,00 
  ab TEUR 25.000,01*       40,00 
  ab TEUR 50.000,01*       60,00 
  *oder Gegenwert in Fremdwährung 
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 Aufschlag / Zusatzentgelt für eilige Ausführung (bei Entgeltregelung 0 oder 1), außer Echtzzeitüberweisungen 

Zusätzliches Entgelt für die Ausführung in einer anderen Währung als Kontowährung 

 

Entgeltregelung Entgelt 

0 (SHARE) 

            Abw. Preis 1,50 o/oo, mind. 10,00 

Courtage 0,25 o/oo, mind. 2,00 

Porto / Auslagen: 1,50 normal; 5,00 eilig 

1 (OUR) 

 

Abw. Preis 1,50 o/oo, mind. 10,00 

Courtage 0,25 o/oo, mind. 2,00 

Porto / Auslagen: 1,50; 5,00 eilig 

Zuzüglich 

 

 Überweisungsbetrag                                      Preis 

 bis EUR 25.000,00                                         20,00 

 ab EUR 25.000,01                                          40,00 

 ab EUR 50.000,01                                          60,00 

 

 

c)  Sonstige Entgelte 

  Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrags durch die Sparkasse8a 

   - per Postversand 2,00 

   - per elektronischem Postfach 1,00 

 

   Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Ablauf der Widerrufsfrist Mind. 25,00 

     zzgl. SWIFT- 

     Kosten, Auslagen, 

     fremde Spesen 

 

   Bemühen um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter  Mind. 25,00 

   Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden zzgl. SWIFT- 

     Kosten, Auslagen, 

     fremde Spesen 

   Hinweis: 

   Das Institut des Zahlungsempfängers kann weitere Entgelte berechnen 

   

   Dauerauftrag: Einrichtung / Änderung im Auftrag des Kunden  Siehe jew. 

     Kontomodell 
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 1.2.2. Gutschrift einer Überweisung 

  Der Überweisungsbetrag wird unverzüglich verfügbar gemacht, nachdem der Betrag 
auf dem Konto der Sparkasse eingegangen ist, im Falle des Eingangs einer Echtzeit- 
überweisung innerhalb von 10 Sekunden nach Eingang des Zahlungsauftrags beim   
Zahlungsdienstleisters des Zahlers. 

 

a)        Entgeltpflichtiger 

  Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt  

  sich danach, welche Entgeltregelung zwischen dem Überweisenden und dessen Kredit- 

  institut getroffen wurde. Folgende Entgeltregelungen sind möglich: 

   •  0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister 

        erhobenen Entgelte (SHARE) 

   •  1: Zahler trägt alle Entgelte (OUR) 

   •  2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte (BEN) 

 

  Hinweis: 

  - Bei der Entgeltregelung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister  

     und den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag  

     gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 

  - Bei der Entgeltregelung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom  

     Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 
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b)  Entgelte16 

Bei einer Entgeltregelung „0“ oder „2“ werden von der Sparkasse folgende Entgelte für die          

Gutschrift der Überweisung berechnet, die vom Überweisungsbetrag abgezogen werden: 

Absenderland / Währung Entgelt in Euro 

Schweiz, Monaco, San Marino, Andorra, Gibraltar, 
Vatikanstadt, Guernsey, Isle of Man, Jersey, St. Pierre u. 
Miguelon, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 
Nordirland in Euro mit IBAN / BIC (SEPA-Überweisung / 
Echtzeitüberweisung) siehe jew. Kontomodell 

übrige Länder in Euro und zugunsten von 

Fremdwährungskonten in der Währung des Kontos 

Abw. Preis 1,50 o/oo, mind. 10,00 

Porto / Auslagen: 1,00 

Aufschlag / Zusatzentgelt für eilige Ausführung 

(bei Entgeltregelung 0 oder 2), außer für Echtzeitüberweisungen unentgeltlich 

 

Zusätzliches Entgelt für die Ausführung in einer anderen Währung als Kontowährung 

 Länder / 

Produkte 
Entgeltregelung Entgelt in Euro 

 

0 

Abw. Preis 1,50 o/oo, mind. 10,00 

Courtage 0,25 o/oo, mind. 2,00 

Porto / Auslagen: 1,00 

 

2 

Abw. Preis 1,50 o/oo, mind. 10,00 

Courtage 0,25 o/oo, mind. 2,00 

Porto / Auslagen: 1,00 

 

2.  Lastschriften 

 

2.1.    Lastschriften innerhalb Deutschlands und aus anderen Staaten des Europäischen  

   Wirtschaftsraums (EWR) 17 

 

2.1.1.  SEPA-Basis-Lastschrift 

 

a)   Ausführungsfrist 

  Die Sparkasse stellt sicher, dass der Lastschriftbetrag am Fälligkeitstag beim Zahlungs- 

  dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
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 Dienstleistung   Preis in Euro 

 

 b)  Entgelte bei Lastschrifteinlösungen18 

 

Lastschrifteinlösung aus Einreichungen von Entgelt in Euro 

SEPA-Lastschrift innerhalb der Sparkasse siehe jew. Kontomodell 

SEPA-Lastschrift von einem anderen Zahlungsdienstleister siehe jew. Kontomodell 

 

 c)  Sonstige Entgelte 

Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift durch die Sparkasse18a 

   - per Postversand 2,00 

   - per elektronischem Postfach 1,00 

 

   Bearbeitung eines am Tag der Belastungsbuchung erfolgten Mandats-Widerrufs 5,00 

 

 2.1.2.  SEPA-Firmen-Lastschrift 

 

 a)  Ausführungsfrist 

   Die Sparkasse stellt sicher, dass der Lastschriftbetrag am Fälligkeitstag beim  

   Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 

 

 b)  Entgelte bei Lastschrifteinlösungen19 

 

Lastschrifteinlösung aus Einreichungen von Entgelt in Euro 

SEPA-Lastschrift innerhalb der Sparkasse siehe jew. Kontomodell 

SEPA-Lastschrift von einem anderen Zahlungsdienstleister siehe jew. Kontomodell 

    

 c)  Sonstige Entgelte 

   Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift durch die Sparkasse 

   - per Postversand 2,00 

   - per elektronischem Postfach  1,00 

 

   Bearbeitung eines am Tag der Belastungsbuchung erfolgten Mandats-Widerrufs 5,00 
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 2.2.  Lastschriften aus weiteren Staaten 

 

   Ausführungsfrist 

   Lastschriften werden baldmöglichst bewirkt. 

 

 2.2.1. SEPA-Basis-Lastschrift 

 

a)   Entgelte bei Lastschrifteinlösungen20 

 

Lastschrifteinlösung aus Einreichungen aus Entgelt in Euro 

der Schweiz, Monaco, San Marino, Andorra,  

Vatikanstadt  
siehe jew. Kontomodell 

 

 

b)  Sonstige Entgelte 

  Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift durch die Sparkasse20a 

         - per Postversand 2,00 

   - per elektronischem Postfach  1,00 

 

  Bearbeitung eines am Tag der Belastungsbuchung erfolgten Mandats-Widerrufs 5,00 

 

2.2.2. SEPA-Firmen-Lastschrift 

 

a)   Entgelte bei Lastschrifteinlösungen21 

 

Lastschrifteinlösung aus Einreichungen aus Entgelt in Euro 

der Schweiz, Monaco, San Marino, Andorra, 

Vatikanstadt 
siehe jew. Kontomodell 

 

 b)  Sonstige Entgelte 

 

   Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift durch die Sparkasse 

   - per Postversand 2,00 

   - per elektronischem Postfach  1,00 

 

   Bearbeitung eines am Tag der Belastungsbuchung erfolgten Mandats-Widerrufs 5,00 
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 2.3.  Einreichungsfristen für SEPA-Lastschriften 

 

 2.3.1.  SEPA-Basis-Lastschriften 

 

   bei Einmal- und wiederkehrenden  

   Lastschriften frühestens 13 Kalendertage 

     und spätestens 1 Geschäftstag 

     bis 08:00 Uhr vor Fälligkeit der 

     SEPA-Basis-Lastschrift 

 

 2.3.2.  SEPA-Firmen-Lastschriften 

 

   bei Einmal- und wiederkehrenden  

   Lastschriften frühestens 13 Kalendertage 

     und spätestens 1 Geschäftstag 

     bis 08:00 Uhr vor Fälligkeit der 

     SEPA-Firmen-Lastschrift 

 

 2.4.  Änderung von Lastschriftkontingenten  10,00 

 

 2.5.  Lastschrifteinzug22 

 

 2.5.1. Entgelte im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren  

   a) Einzelauftrag Einzug Lastschrift  siehe jew. Kontomodell 

   b) Sammelauftrag  siehe jew. Kontomodell 

       - zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift siehe jew. Kontomodell 

 

 2.5.2.  Entgelte im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren 

   a) Einzelauftrag Einzug Lastschrift  siehe jew. Kontomodell 

   b) Sammelauftrag  siehe jew. Kontomodell  

       - zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift siehe jew. Kontomodell 
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 3.  Kartengestützter Zahlungsverkehr 

 

 3.1.  Mastercard / Visa Card Kartenprodukte (Kredit- und Debitkarten)22a 

   Einschließlich Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitaler 

   Sparkassen-Kreditkarte (Mastercard / Visa Card). 

(gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Mastercard 

und/oder Visa Kartenprodukte (Kredit- und Debitkarten (ab dem 13. Lebensjahr))) 

 

a)   Ausgabe einer Mastercard / Visa Card (Kreditkarte) 

   Der angegebene Jahrespreis gilt nicht für Kreditkarten, die Inhalt eines 

   Kontoführungs-Komplettpaketes (Mehrwertkonto) sind.  

 

  Mastercard Classic / Visa Classic   

  - Hauptkarte  jährlich 30,00  

  - Zusatzkarte (nur Altbestand) jährlich 30,00 

   

  Mastercard Gold / Visa Gold   

  - Hauptkarte jährlich 84,00  

  Im Mehrwertkontomodell „Luna Giro bewegt“ ist eine Hauptkreditkarte Classic                                               

        und eine weitere Karte (Partnerkarte bei Gemeinschaftskonten) auf Wunsch  

        enthalten. Im Mehrwertkontomodell „Luna Giro begeistert“ ist eine Kreditkarte 

        Gold und eine weitere Karte (Partnerkarte bei Gemeinschaftskonten) auf Wunsch 

        enthalten (jeweils abhängig von einer Bonitätsprüfung). 

 

  Mastercard Business Standard / Visa Business-Card Standard jährlich 30,00 

  Mastercard Business Gold / Visa Business-Card Gold  jährlich 84,00 

 

Bei der Wahl von Motiven aus der Motivgalerie des Dt. Sparkassenverlages                                         

für Business Cards entstehen keine zusätzlichen Kosten für das Motiv.                                                       

Preis für firmenindividuelle Business Card Motivkarten (pro Motiv). 

  Der Preis fällt ebenfalls bei Motivänderungen auf Wunsch des Kunden an. 155,00 

  

 b)  Ausgabe einer Mastercard Basis / Visa Basis (Debitkarte) jährlich 30,00 

  Im Mehrwertkontomodell „Luna Giro begleitet“ ist auf Wunsch eine 

              „Mastercard Basis oder Visa Basis (Debitkarte)“ enthalten. 
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c)          Ausstattung von Mastercard / Visa Card Kartenprodukten (Kredit- oder 

       Debitkarte) mit Motiv als Picture-Card:  

   Neue Kreditkarten mit Motiv (Picture Card) und erstmaliger Tausch  

   bestehender Kreditkarten mit Standardmotiv in eine Picture-Card: 

   •  „Luna Giro bewegt“, „Luna Giro begeistert“  einmalig 5,00 

   •  Standardkonten zzgl. zum Jahrespreis 

                                                                                                                            einmalig 5,00 

    

   Motivwechsel bei bestehenden PictureCards auf Wunsch des Kunden 15,00 

   Motivwechsel bei bestehenden PictureCards bei Namensänderung  

   auf Wunsch des Kunden 20,00 

 

 d)   Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Ersatzkarte für eine Master-  

   card / Visa Card (Kredit- oder Debitkarte) aufgrund eines Auftrags des Kunden 

   - für eine beschädigte Mastercard / Visa Card, soweit durch vom Kunden  

     zu vertretende Umstände verursacht 7,50 

   - wegen Namensänderung 7,50 

   - bei Vergessen der PIN 7,50 

   - für eine verlorene, gestohlene, missbräuchlich verwendete oder sonst 7,50 

     nicht autorisiert genutzte Mastercard / Visa Card 

 

 e)   Nachträgliche PIN-Ausstellung auf Wunsch des Kunden 6,00 

 

 f)  Beleganforderung (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 6,00 

 

 g)  Kartenabrechnung für eine Mastercard / Visa Card (Kredit- und Debitkarte) 

   - per Elektronischem Postfach / Kontoauszugsdrucker unentgeltlich 

   - Postversand Portokosten 

 

 h)  Postversand nicht abgeholter Kartenabrechnungen23 für eine Mastercard 

   oder Visa Card (Kredit- und Debitkarte) Portokosten 

 

i)        Erstellung und Bereitstellung/Übermittlung eines Duplikats der Kartenabrechnung  

   für eine Mastercard / Visa Card (Kredit- und Debitkarte) auf Verlangen des Kunden 

   (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) pro Abrechnung  

   - eine Abrechnungsperiode 6,00 

   - mehrere Abrechnungsperioden 12,00 
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j)         Sperren einer Mastercard / VisaCard (Kredit- und Debitkarte) auf Veranlassung 

   und im Interesse des Kunden 12,00 

   (Die Sperranzeige gemäß den Kreditkarten- und Debitkartenbedingungen und eine 

   daraufhin erfolgte Sperre ist unentgeltlich) 

 

 k)  Einsatz der Mastercard / Visa Card (Kredit- und Debitkarte) zum Bezahlen 

   in Euro24 im EWR25 unentgeltlich 

 

 l)    Einsatz der Mastercard / Visa Card (Kredit- und Debitkarte) zum Bezahlen 

   in Fremdwährung26 im EWR25  

   - in EWR-Fremdwährung25a 
      Währungsumrechnungsentgelt25b                                        1,50% des Umsatzes 

                      - in Drittstaatenwährung25c        
       Währungsumrechnungsentgelt25b      1,50% des Umsatzes  

 

 m)  Einsatz der Mastercard / Visa Card (Kredit- und Debitkarte) zum Bezahlen 

   in Fremdwährung27 außerhalb des EWR25  

   - Währungsumrechnungsentgelt25b 1,50% des Umsatzes 

  

 n)  Bargeldauszahlung mit der Mastercard / Visa Card (Kredit- und Debitkarte) 

   (siehe Kapitel B, Ziffer II, 3.3.) 

 

 o)  Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Aktivierungs-PIN  

   für eine nicht gesperrte Mastercard / Visa Card (Kredit- und Debitkarte) 

   aufgrund eines Auftrags des Kunden, soweit durch vom Kunden zu 

   vertretende Umstände verursacht (z. B. Vergessen der PIN) 28 6,00 

   Hinweis: 

   Die Festlegung einer neuen Wunsch-PIN durch den Kunden an Automaten  

   der Sparkasse ist unentgeltlich. 

 

               p)            Einzahlungsmöglichkeit auf das Kreditkarten-/Kartenkonto 

       Guthabenübertragungen durch Überweisung auf das Kreditkarten-/Kartenkonto 

       sind durch Überweisung auf das Konto der Sparkasse/Landesbank (IBAN:    

       DE97240501109001292029) unter Angabe der Kreditkartennummer im Ver- 

       wendungszweck bei folgenden Kreditkarten/Debitkarten möglich: 

                            - Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte) 

                            - Mastercard Standard/Visa Standard (Kreditkarte) 
         - Mastercard Gold/Visa Gold (Kreditkarte) 
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 3.2.  Sparkassen-Card (Debitkarte) 

    

a)      Ausgabe einer Sparkassen-Card Visa Debit (Debitkarte) 

Einschließlich Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitaler 

Sparkassen-Card (Debitkarte). Gilt für die Aktivierung und Nutzung einer 

oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarten), Sparkassen-Cards 

Visa Debit (Debitkarte). 

 

  Privatkunden (jährlich) unentgeltlich 

  Geschäftskunden (jährlich) unentgeltlich 

 

In den Kontomodellen Firmenkonto Plus und Vereinskonto sind Sparkassen-Cards               

(Debitkarte), Sparkassen-Cards Visa Debit (Debitkarte) enthalten. 

 

 b)  Täglicher Verfügungsrahmen Sparkassen-Card (Debitkarte)29 

Der tägliche Verfügungsrahmen für die Sparkassen-Card (Debitkarte) beträgt je nach Einsatz30: 

 •  Bargeldauszahlung an Geldautomaten31   

   - an Geldautomaten der Sparkasse Lüneburg  bis zu 2.000,00 EUR 

      - an fremden Geldautomaten im Inland  bis zu 1.000,00 EUR 

      - an fremden Geldautomaten im Ausland  bis zu    500,00 EUR 

   •  Einsatz an automatisierten Kassen bei Händlern und Dienstleistungs-                                     

        unternehmen31a sowie Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen                                          

      über das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel)  

   - im Inland  bis zu 5.000,00 EUR 

      - im Ausland  bis zu 2.200,00 EUR 

•  Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals                                                                   

   der Sparkasse31b                                                    bis zu 15.000,00 EUR 

 

 c)       Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Ersatzkarte für eine 

   Sparkassen-Card (Debitkarte) aufgrund eines Auftrags des Kunden 

   - für eine beschädigte Sparkassen-Card (Debitkarte) soweit durch vom Kunden  

      zu vertretende Umstände verursacht  7,50 

   - wegen Namensänderung  7,50 

   - bei Vergessen der Debit-PIN 7,50 

   - für eine verlorene, gestohlene, missbräuchlich verwendete oder sonst 7,50 

     nicht autorisiert genutzte Sparkassen-Card (Debitkarte) 
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 d)  Sperren einer Sparkassen-Card (Debitkarte) auf Veranlassung und im 

   Interesse des Kunden  10,00 

   (Die Sperranzeige gemäß den Bedingungen für die Sparkassen-Card (Debitkarte)  

   und eine daraufhin erfolgende Sperre sind unentgeltlich) 

 

 e)  Einsatz der Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Bezahlen in Euro32 im EWR33 unentgeltlich 

  

 f)   Einsatz der Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Bezahlen in Fremdwährung34 

   im EWR33   

   - in EWR-Fremdwährung25a 
      Währungsumrechnungsentgelt25b                                        1,00% des Umsatzes 
                       - in Drittstaatenwährung25c       1,00% des Umsatzes 

 

 g)  Einsatz der Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Bezahlen in Fremdwährung27 

   außerhalb des EWR33   1,00% des Umsatzes 

 

 h)  Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) (siehe Kapitel B, Ziffer II, 3.3.) 

 

 i)    Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Aktivierungs-PIN für eine 

   nicht gesperrte Sparkassen-Card (Debitkarte) aufgrund eines Auftrags des 

   Kunden, soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht 

   (z. B. Vergessen der PIN) 35  unentgeltlich 

   Hinweis: Die Festlegung einer neuen Wunsch-PIN durch den Kunden an Automaten  

   der Sparkasse ist unentgeltlich. 
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 3.3.  Bargeldauszahlung 35a 

 

 a)    Bargeldauszahlung an eigene Kunden                   am Schalter am Geldautomaten 

   •  mit unserer Sparkassen-Card (Debitkarte)      s. Ziffer B.I.1 bis B.I.3 s. Ziffer B.I.1 bis B.I.3 

   •  mit unserer Mastercard (Kreditkarte)                        entfällt 2,00% des Umsatzes 

      mind. 5,00 EUR 

   •  mit unserer Visa Card (Kreditkarte)                            entfällt 2,00% des Umsatzes 

      mind. 5,00 EUR 

   •  mit unserer Mastercard/Visa Card Basis (Debitkarte)  entfällt 2,00% des Umsatzes 

      mind. 5,00 EUR 

 

b)    Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card            am Schalter am Geldautomaten 

          (Debitkarte) bei fremden Zahlungsdienstleistern 

    (ZD) an eigene Kunden (im und außerhalb des EWR33) 

    •  bei Sparkassen und Landesbanken, die am 

      Heimatsparkassenmodell teilnehmen                      entfällt siehe Ziffer B.I.1 bis B.I.3 
                     

    •  bei ZD im EWR, die ein direktes  

       Kundenentgelt36 erheben: 

        

       Verfügungen in Euro32  

         - im girocard-System                      entfällt siehe Ziffer B.I.1 bis B.I.3 

         - im Maestro-, Visa Debit 

          oder V PAY-System                      entfällt 1,00% des Umsatzes 

         mind. 5,00 EUR 

        - im Debit Mastercard-System                      entfällt entfällt 

 

    •  bei ZD im EWR, die kein direktes  

       Kundenentgelt37 erheben: 

 

       Verfügungen in Euro32 

       - im Maestro-, Visa Debit 

         oder V PAY-System                      entfällt 1,00% des Umsatzes 

       mind. 5,00 EUR 

       - im Debit Mastercard-System                      entfällt entfällt 
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•  bei ZD im EWR im Maestro/-Visa Debit                 am Schalter         am Geldautomaten 
   oder VPAY-System  
   in Fremdwährung34 

- in EWR-Fremdwährung25a                 entfällt          1,00% des Umsatzes 
                                     mind. 5,00 EUR 

zzgl. Währungsumrechnungsentgelt25b            entfällt          1,00% des Umsatzes 
 

- in Drittstaatenwährung25c          entfällt             2,00% des Umsatzes 
         mind. 5,00 EUR      

    •  bei ZD außerhalb des EWR39 in Fremdwährung34 

   im Maestro//-Visa Debit oder V PAY-System               entfällt          2,00% des Umsatzes 
       mind. 5,00 EUR 

  

 c)    Bargeldauszahlung mit Mastercard/Visa Card          am Schalter am Geldautomaten 

                Kartenprodukten (Kredit- und Debitkarte) bei 

      fremden ZD an eigene Kunden im Inland und 

      Ausland (im und außerhalb des EWR33)   

          

     mit unserer Mastercard/Visa Card (Kreditkarten) als Private Classic-Karten und Business Cards 

     sowie mit unserer Mastercard Basis/Visa Card Basis (Debitkarten)  

           -    in Euro32   3,00% des Umsatzes         2,00% des Umsatzes 

                   mind. 5,00 EUR                     mind. 5,00 EUR 

 

       -    im EWR in EWR-Fremdwährung25a           3,00% des Umsatzes         2,00% des Umsatzes 

                   mind. 5,00 EUR                     mind. 5,00 EUR 

            zzgl. Währungsumrechnungsentgelt25b      1,50% des Umsatzes        1,50% des Umsatzes 

      

                               -    in Drittstaatenwährung25c                           3,00% des Umsatzes       2,00% des Umsatzes 

                   mind. 5,00 EUR                     mind. 5,00 EUR 

           zzgl. Währungsumrechnungsentgelt25b      1,50% des Umsatzes        1,50% des Umsatzes 

                  

          -    außerhalb des EWR in EWR-                     3,00% des Umsatzes 2,00% des Umsatzes 

                        Fremdwährung27                                               mind. 5,00 EUR                      mind. 5,00 EUR 

          zzgl. Währungsumrechnungsentgelt25b       1,50% des Umsatzes        1,50% des Umsatzes           

  

    mit unserer Mastercard/Visa Card (Kreditkarten) als Private Gold-Kreditkarten 

               -    in Euro32 (im EWR, außer im Inland)            3,00% des Umsatzes unentgeltlich 

                                    mind. 5,00 EUR   
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                    am Schalter am Geldautomaten 

     -    im EWR in EWR-Fremdwährung25a            3,00% des Umsatzes unentgeltlich 

                                     mind. 5,00 EUR                            

          zzgl. Währungsumrechnungsentgelt25b       1,50% des Umsatzes          0,00% des Umsatzes 

 

     -    in Drittstaatenwährung25c                            3,00% des Umsatzes unentgeltlich 

                                  mind. 5,00 EUR                            

          zzgl. Währungsumrechnungsentgelt25b       1,50% des Umsatzes        0,00% des Umsatzes                   

 

            -    außerhalb des EWR in EWR-                                 3,00% des Umsatzes unentgeltlich 

                       Fremdwährung27                                                          mind. 5,00 EUR                                         

                       (Private Gold-Kreditkarten) 

          zzgl. Währungsumrechnungsentgelt25b                  1,50% des Umsatzes         0,00% des Umsatzes 

 

 

    Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem Entgelt belastet. 

 

 3.4.  Ausführungsfrist 

 

Der Kartenzahlungsbetrag (Debit- und Kreditkarten) wird beim Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingehen: 

 

 Kartenzahlungen im EWR in Euro max. 1 Geschäftstag 

Kartenzahlungen im EWR in einer anderen 

EWR-Währung3 als Euro 
max. 4 Geschäftstage 

Kartenzahlungen außerhalb des EWR 

unabhängig von der Währung 

Die Kartenzahlung wird 

baldmöglichst bewirkt. 

    

   Die Geschäftstage der Sparkasse ergeben sich aus Kapitel B, Ziffer II, 7. 

 
 

 



B. Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

 44 
 Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 59 

 

Dienstleistung   Preis in Euro 

 

4.   Kassengeschäfte38 

 

4.1.  Bargeldeinzahlung 

  a) Bargeldeinzahlungen auf eigenes Privatkonto 0,00 

   b) Bargeldeinzahlungen auf eigenes Geschäftskonto siehe jew. Kontomodell 

 

 4.2.  Münzgeldservice 

   1.  Rollengeldausgabe 

    a)  Privatkunden kostenlos 

    b)  Geschäftskunden 0,50 pro Rolle 

    c)  Vereine 0,25 pro Rolle  

    d)  Nichtkunden* 1,00 pro Rolle 

 

   2.  Bargeldeinzahlung (Münzgeld) am Service-Point 

    a)  Privatkunden kostenlos 

    b)  Geschäftskunden 5,0 % des Münzgeldwertes 

    c)  Vereine 2,5 % des Münzgeldwertes 

    d)  Nichtkunden*  nicht möglich 

    

   * Ohne Girokontoverbindung für Zahlungsdienste bei der Sparkasse Lüneburg. 
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5.   Online-Banking, Electronic Banking und Wero 

 

5.1.  Online-Banking (PIN / TAN / FinTS) 

 

  •  Bereitstellung von PushTan 0,00 

 

5.2.  Electronic Banking für Unternehmer 

 

  Zugangsverwaltung für EBICS 

 

  •  Einrichtung: Kunden-ID 75,00 

  •  Einrichtung: zusätzliche Kunden-ID 75,00 

  •  Einrichtung: Kontonummer für eine Kunden-ID - - - 

  •  Einrichtung: Teilnehmer-ID - - - 

  •  Einrichtung / Änderung von Auftragstypen - - -  

 

  Zusätzliche Bereitstellung von Kontoinformationen auf Verlangen des Kunden39 

  

  •  Elektronische Avise (MT 942 bzw. camt.052) pro Konto 

     und je Übertragungs- / Sicherungsverfahren mtl. 2,50  

  •  Elektronischer Kontoauszug im SWIFT-Format MT 940 bzw. camt.053 pro Konto  

- Privat- und Geschäftskunden (gültig ab 01.05.2023) 

o ELKO mtl. 3,00 

o SRZ mtl. 4,00 

 

  •  Neubestellung einer HBCI-Karte wg. Sperre  10,00 

      (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht,  

           z. B. Verlust durch den Kontoinhaber oder bei Namensänderung) 
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5.3.  Zahlungsdienste über Electronic Banking / FinTS40 

 

Beauftragung mittels FinTS oder EBICS (ELKO):   

Gültig für Preis- / Kontomodelle für Privatkunden  

siehe Kapitel B, Ziffer I, 1. (1.1. bis 1.2.)   

        - Datenfernübertragung ohne elektronische Unterschrift je Datei 0,00 

        - Datenfernübertragung mit elektronischer Unterschrift je Datei 0,00 

        Überweisungen  

        •  Gewöhnliche SEPA-Überweisung in Euro innerhalb EWR-Staaten33  

             - je Sammelbuchung 0,50 

             - je Einzelauftrag 0,50 

          •  Echtzeitüberweisung in Euro innerhalb EWR-Staaten33  

            - je Sammelbuchung - gültig für Kapitel B, Ziffer I, 2. (2.1.bis 2.2.) siehe jew. Kontomodell 

             - je Einzelauftrag - gültig auch für Kapitel B, Ziffer I, 2. (2.1 bis 2.2.) siehe jew. Kontomodell 

        •  Gewöhnliche SEPA-Überweisung in SEPA-Drittstaaten14a  

             - je Sammelbuchung 0,50 

             - je Einzelauftrag 0,50 

         •  Echtzeitüberweisung in Euro (in SEPA-Drittstaaten14a)  

            - je Sammelbuchung - gültig für Kapitel B, Ziffer I, 2. (2.1.bis 2.2.) siehe jew. Kontomodell 

            - je Einzelauftrag - gültig auch für Kapitel B, Ziffer I, 2. (2.1.bis 2.2.) siehe jew. Kontomodell 

        •  Eilüberweisung (Euro-Express) – nur EBICS  

             - je Sammelbuchung 3,00 

             - je Einzelauftrag 0,60 

        Lastschrifteinzug  

        •  im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren für Lastschriften innerhalb  

           EWR-Staaten33  

             - je Sammelbuchung 0,50 

             - je Einzelauftrag 0,50 

        •  im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren für Lastschriften in SEPA- 

           Drittstaaten14a)  

             - je Sammelbuchung 0,50 

             - je Einzelauftrag 0,50 

        •  im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren für Lastschriften innerhalb  

           EWR-Staaten33  

             - je Sammelbuchung 0,50 

             - je Einzelauftrag 0,50 

 
 

 



B. Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

 47 
 Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 59 

 

 

Dienstleistung   Preis in Euro 

 

        •  im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren für Lastschriften in SEPA-Drittstaaten14a  

           - je Sammelbuchung 0,50 

                   - je Einzelauftrag 0,50 

•  Zahlungen aus elektronischen Zahlungssystemen  

 - je Sammelbuchung 0,50 

           - je Einzelauftrag 0,50 

  

Beauftragung mittels EBICS (ELKO):  

Gültig für Preis- / Kontomodelle für Geschäftskonten  

siehe Kapitel B, Ziffer I, 2. (2.1. bis 2.2.)  

             - Datenfernübertragung ohne elektronische Unterschrift je Datei 0,00 

             - Datenfernübertragung mit elektronischer Unterschrift je Datei 0,00 

        Überweisungen  

        •  Gewöhnliche SEPA-Überweisung in Euro innerhalb EWR-Staaten33  

           - je Sammelbuchung 0,25 

                   - je Einzelauftrag 0,25 

        •  Echtzeitüberweisung in Euro innerhalb EWR-Staaten33  

            - je Sammelbuchung 0,25 

            - je Einzelauftrag 0,25 

        •  Gewöhnliche SEPA-Überweisung in SEPA-Drittstaaten14a  

           - je Sammelbuchung 0,25 

                   - je Einzelauftrag 0,25 

         •  Echtzeitüberweisung in Euro (in SEPA-Drittstaaten14a)  

           - je Sammelbuchung 0,25 

           - je Einzelauftrag 0,25 

        •  Eilüberweisung (Euro-Express) – nur EBICS  

             - je Sammelbuchung 3,00 

             - je Einzelauftrag 0,50 
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        Lastschrifteinzug  

        •  im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren für Lastschriften innerhalb EWR-Staaten33  

           - je Sammelbuchung 0,25 

           - je Einzelauftrag 0,25 

        •  im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren für Lastschriften in SEPA-Drittstaaten14a  

           - je Sammelbuchung 0,25 

           - je Einzelauftrag 0,25 

        •  im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren für Lastschriften innerhalb EWR-Staaten33  

           - je Sammelbuchung 0,25 

           - je Einzelauftrag 0,25 

        •  im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren für Lastschriften in SEPA-Drittstaaten14a  

           - je Sammelbuchung 0,25 

           - je Einzelauftrag 0,25 

        •  Zahlungen aus elektronischen Zahlungssystemen              

           - je Sammelbuchung 0,25 

           - je Einzelauftrag 0,25 

 

   Hinweis zur Beauftragung mittels FinTS: 

- Überweisungen innerhalb EWR-Staaten33 nicht in Euro, Überweisungen außerhalb                                    

        EWR-Staaten33 und nicht in SEPA-Drittstatten14a werden zu den Entgelten für den       

        Auslandszahlungsverkehr gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet. 

 

   Hinweis zur Beauftragung mittels EBICS (ELKO): 

   - Entgelt für den elektronischen Statusreport bezüglich des Bearbeitungsstandes                                  

       eines Sammelauftrags mit Echtzeitüberweisungen  

 - je für den Kunden bereit gestellte Status-Report-Nachricht 0,00 

- Entgelt für den elektronischen Statusreport bezüglich des Bearbeitungsstandes                                         

       eines Sammelauftrags mit gewöhnlichen SEPA-Überweisungen  

 - je für den Kunden bereit gestellte Status-Report-Nachricht. 0,00 

- Überweisungen innerhalb EWR-Staaten33 nicht in Euro, Überweisungen außerhalb                                   

       EWR-Staaten33 und nicht in SEPA-Drittstatten14a werden zu den Entgelten für den 

       Auslandszahlungsverkehr gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet. 
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5.4. Wero 

 
5.4.1. Limite 

 
a)  Für die Wero Zahlungsfunktionen „Geld senden“, „auf Geldanforderungen antworten“ und   
     „Geld spenden“ (Überweisung) besteht pro teilnehmendem Zahlungskonto (Kontoinhaber,   
     Kontobevollmächtigte, Vertreter des Kontoinhabers) 

        ein Wero-Tageslimit in Höhe von 2.000 EUR. 
 

b) Für die Wero Zahlungsfunktion „E-Commerce und M-Commerce“ (Überweisung) besteht pro 
teilnehmendem Zahlungskonto für jede verfügungsberechtigte Person (Kontoinhaber, 
Kontobevollmächtigte, Vertreter des Kontoinhabers)                                                             
ein Wero-Tageslimit in Höhe von 5.000 EUR. 

 

c) Sofern der Kunde nach seinem alleinigen Ermessen einen per Echtzeitüberweisung 
 versendbaren niedrigeren Höchstbetrag festgelegt hat (vgl. Anmerkung bei Kapitel B    
 Nummer II.1.), gilt dieser auch für Wero-Zahlungen.] 

 
 

5.4.2. Entgelte 
 
   Die Entgelte für wero richten sich nach dem vereinbarten Kontopreismodell gemäß Kapitel B     
   Nummer I. und ggf. ergänzend nach Kapitel B Nummer II. 

 

5.4.3. Ausführungsfrist 
 
   siehe Kapitel B Nummer II. 1.1.1. a) 
 

5.5.4. Annahmezeiten 
 
   siehe Kapitel B Nummer II. 7. 
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6.  Umrechnungskurs bei der Erbringung von Zahlungsdiensten  

  in fremder Währung 

 

6.1.  Kartengestützte Zahlungsdienste 

  Umsätze mit der Mastercard/Visa Card (Kreditkarte), mit der Mastercard Basis/Visa Basis 

  (Debitkarte) und mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) innerhalb des EWR33 in EWR-Fremd- 

  währung25a werden zum zuletzt verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 

  Zentralbank (EZB) umgerechnet. Die Euro-Referenzwechselkurse der EZB sind unter 

  https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange 

  _rates/html/index.en.html abrufbar. 

 

  Umsätze mit der Mastercard/Visa Card (Kreditkarte) und der Mastercard Basis/Visa Basis 

  (Debitkarte) in EWR-Fremdwährung außerhalb des EWR und/oder in Drittstaatenwährung41 

  werden zum Referenzwechselkurs von Mastercard/Visa umgerechnet. 

  Der von Mastercard/Visa festgelegte Referenzwechselkurs ist auf Anfrage erhältlich. 

 

  Umsätze mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) im Maestro-, Debit Mastercard- Visa Debit- und 

  V PAY-System in EWR-Fremdwährung außerhalb des EWR und/oder in Drittstaatenwährung 

  werden zu den Maestro-, Debit Mastercard-, Visa Debit bzw. V PAY-Wechselkursen 

  umgerechnet. Die Maestro-, Debit Mastercard-, Visa Debit und V PAY-Wechselkurse sind 

  unter www.helaba.de/CBD-Kursinformationen veröffentlicht und/oder auf Anfrage erhältlich. 

 

  Änderungen der jeweiligen (Referenz-)Wechselkurse werden unmittelbar und ohne vorherige 

  Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Fremdwährungsumrechnung ist die 

  Einreichung des Umsatzes zur Abrechnung durch das Vertragsunternehmen. Dieser Zeitpunkt 

  muss nicht dem Zeitpunkt des Einsatzes der Karte entsprechen.“ 

   

6.2.  Sonstige Zahlungsdienste 

  Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen und von Fremdwährungen in Euro erfolgen  

  auf Basis frei gehandelter Marktkurse. Diese sind auf Anfrage erhältlich. 

   

7.  Geschäftstage und Annahmezeiten der Sparkasse 

 

  Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs  

beteiligten Zahlungsdienstleister den für den Zahlungsauslösekanal44 und die Ausführung von 

Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. 

 

Die Sparkasse unterhält den für die Zahlungsauslösekanäle und die Ausführung von Zahlungen 

erforderlichen Geschäftsbetrieb grundsätzlich an allen Werktagen, mit Ausnahme von 

 

 

http://www.helaba.de/CBD-Kursinformationen
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  -  Sonnabenden, 

  -  24. und 31. Dezember. 

 

 Abweichend davon ist für 

- die Ausführung von Echtzeitüberweisungsaufträgen (einschließlich Wero-Zahlungsaufträgen)           
  jeder Kalendertag ein Geschäftstag; und für 
- Bargeldein- und -auszahlungen an eigenen Geldautomaten jeder Tag, an dem der Geldautomat    

  betrieben wird, ein Geschäftstag 

  

Während der Dauer der Wartungsfenster für elektronische Zahlungsauslösekanäle findet kein 

Geschäftsbetrieb statt. Wartungsfenster werden im vereinbarten Zugangsweg mitgeteilt. 

 

  Annahmezeit (Cut-off-Zeit): 

  Zeitpunkt, ab dem eingehende Zahlungsaufträge als am nächsten Geschäftstag zuge- 

  gangen gelten (sofern nicht an der konkreten Annahmevorrichtung abweichende  

  Cut-off-Zeiten angegeben sind oder eine Echtzeitüberweisung autorisiert wird) 

 

            Regionales Beratungscenter:               Eine Stunde vor Ende der letzten Servicezeit 
                                                                                          (Die konkreten Servicezeiten sind dem Hinweis 

                an dem jeweiligen Beratungscenter zu entnehmen) 
 

SB-Terminal, Online-Banking/FinTS, 
Datenfernübertragung:                          20:00 Uhr 

 
Telefon-Banking:                                   Montag bis Freitag bis 19:00 Uhr 

   
                                                                                            

                                          .   

III. Scheckverkehr 

 

1.   Allgemein 

 

  Scheckeinlösung  siehe jew. Kontomodell 

  Scheckeinzug (Inland)  siehe jew. Kontomodell 

  Scheckvordrucke  unentgeltlich  

  Zusendung von Scheckvordrucken im Auftrag des Kunden 5,00 

  Bereitstellung eines NORD/LB-Schecks 10,00  
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 Wertstellung 

  •  Scheckeinreichungen 

       - eigenes Kreditinstitut  Buchungstag 

       - andere Kreditinstitute 

             - Eingang vorbehalten  2 Geschäftstage nach Buchungstag 

            - Inkasso  Buchungstag 

  •  Scheckeinlösung  Buchungstag 

 

 

2.   Grenzüberschreitender Scheckverkehr 

 

 2.1.  Scheckzahlungen in das Ausland42 

   per Scheck oder Barscheck in Euro 

   - Abwicklungsprovision  1,50 o/oo des Scheckbetrages, 

     mind. 10,00 

  - Porto / Auslagen  1,50 

     

 

  in Fremdwährung  

  - Abwicklungsprovision  1,50 o/oo des Scheckbetrages, 

     mind. 10,00 

  - Courtage  0,25 o/oo, 

     mind. 2,00 

  - Porto / Auslagen  1,50 

 

2.2.  Scheckzahlungen aus dem Ausland 

  Scheckankauf E.v. in Euro 

  - Abwicklungsprovision 

  - unter EUR 25,00  netto  

  - ab EUR 25,00  10,00 

  - ab EUR 50,00  1,50 o/oo des Scheckbetrages, mind. 12,50 

  - Porto / Auslagen  1,50 

 

  in Fremdwährung 

  - Abwicklungsprovision 

  - unter EUR 25,00  netto  

  - ab EUR 25,00  10,00 

  - ab EUR 50,00                             1,50 o/oo des Scheckbetrages, mind. 12,50  

  - Courtage                                                                     0,25 o/oo des Scheckbetrages, mind. 2,00 

              - Porto / Auslagen   1,50 
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Dienstleistung    Preis in Euro 

 

  Scheckinkasso in Euro 

  - Inkassoprovision  3,00 o/oo des Scheckbetrages, mind. 30,00 

  - Porto / Auslagen  2,50 

 

  in Fremdwährung 

  - Inkassoprovision  3,00 o/oo des Scheckbetrages, mind. 30,00 

  - Courtage  0,25 o/oo des Scheckbetrages, mind. 2,00 

  - Porto / Auslagen  2,50 

 

 

2.3.    Umrechnungskurse  

 

 Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen und von  

 Fremdwährungen in Euro erfolgen auf Basis frei gehandelter  

 Marktkurse. Diese sind auf Anfrage erhältlich. 

 

  3.   Reiseschecks 

          

   Auszahlung  entfällt 

   Rücknahme  entfällt 
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I.    Sparkonto 

 

1.   Kennwortvereinbarung   unentgeltlich 

 

2.   Vertrag zugunsten Dritter  je Vertrag 30,00 

 

3.   Mietkautionskonten 

   - Eröffnung in der Filiale  60,00 

   - Online-Eröffnung in der Internet-Filiale  30,00 

 

4.   Beginn und Ende der Verzinsung (Wertstellung) 

   - Erster Tag der Verzinsung  Einzahlungstag  

   - Letzter Tag der Verzinsung  Tag vor dem Auszahlungstag 

 

II.    Wertpapiere 

 

1.   Depotleistungen 

   - Führung des Depotkontos (Depotentgelt) 

     (Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren) 

     - Jährlicher Grundpreis  p. a. 17,85 

        zuzüglich einmal jährlich auf Basis des Depotbestands 

        am 31.12. 

     - Girosammelverwahrung  0,119 % v. Kurswert 

     - Sonderverwahrung  0,119 % v. Kurswert  

     - Wertpapierrechnung  0,119 % v. Kurswert 

     Bei unterjähriger Depotauflösung erfolgt 

     eine zeitanteilige Berechnung.  

 

   - Sonderleistungen im Auftrag des Kunden 

     - Duplikaterstellung (soweit durch vom Kunden  

       zu vertretende Umstände verursacht) 11,90 

     - unterjährige Depotaufstellung  0,119 % v. Kurswert; 

      mind. 17,85 

     - Erträgnisaufstellung   11,90 

 

   - Depotübertragung  nur fremde Kosten 
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2.   Effektive Stücke 

  - Einlieferung – girosammelverwahrfähige WP 

     zur Girosammelverwahrung – pro Posten 11,90 

  - Erneuerung Bogen (sofern Institut nicht Umtauschstelle ist) 59,50 

  - Einlösung von fälligen Wertpapieren 

     (sofern Institut nicht Zahlstelle ist) 0,2975 % v. NW mind. 14,875; 

     max. 89,25 

     zzgl. fremde Kosten 

  - Zins- und Dividendenscheine 

     (sofern Institut nicht Zahlstelle ist) 1,19 % v. NW mind. 11,90; 

     max. 59,50 

     zzgl. fremde Kosten 

  - Beschaffung von Ersatzurkunden 

     (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 59,50 

     zzgl. fremde Kosten 

 

3.    Transaktionsleistungen 

 

  •  An- und Verkauf von Wertpapieren 

      - Eigene Kosten 

        - Provision 

        - Vertriebsweg: Berater / Internet / Telefon 

           - Aktien, Zertifikate, Optionsscheine, 

             börsengehandelte offene Investmentvermögen 1,00 % v. Kurswert, 

     mind. 35,00 

           - Festverzinsliche Wertpapiere 0,50 % v. Nennwert, 

     mind. 35,00 

           - Investmentfonds Deka, andere Anbieter (börslich) 1,00 % v. Kurswert, 

     mind. 35,00 

   - ETF   1,00 % v. Kurswert, 

     mind. 3,00 

           - Investmentfonds anderer Anbieter (außerbörslich) zum Ausgabe- / 

     Rücknahmepreis 

 

        - Limite 

           - Erteilung  kostenfrei 

           - Änderung, Verlängerung    5,00 
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            - Fremdkosten in- und ausländischer Börsen 

              und sonstiger Handelsplätze 

                     Am jeweiligen Handelsplatz fallen unterschiedliche Preise, 

                     Kosten oder Steuern an. Je nach Börse und / oder Wertpapierart 

                     können insbesondere beim Handelsplatzentgelt (Maklercourtage) 

                     unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise 

                     gelten. Genaue Informationen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren 

                     individuellen Wertpapierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Wert- 

                     papierberater erfragen. 

 

                          - Umlagegebühr  

                          Sofern der Verkauf in einer anderen Lagerstätte erfolgt als der, in der 

                     der Kundenbestand verbucht ist, fällt ein Umlagepreis an. Der Betrag 

                     ist lagerstellenabhängig. 

 

      - Kapitaltransaktionen 

   Ausübung von Bezugsrechten, Umtausch- / Übernahme- / 

   Rückkaufangebot; Optionsscheinausübung 

   - Transaktionspreis  1,00 % vom Kurswert des 

       bezogenen Wertpapiers 

   - Transaktionspreis (für festverzinsliche Wertpapiere) 0,50 % vom Kurswert des 

       bezogenen Wertpapiers 

   - Mindestbetrag  35,00 

 

4.   Ersatz von Aufwendungen 

  Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich 

  nach den gesetzlichen Vorschriften 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

D. Kredite 
____________________________________________________________________________________ 

 

Dienstleistung    Preis in Euro 

 

I.    Kredite 

 

II.    Bankbürgschaft (Aval) 

  - gesonderte Vereinbarung 
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   Hinweis: 

   Die nachstehenden Entgelte werden nur berechnet, soweit für das gewählte Kontomodell 

   nach Kapitel B Nummer I.1 bis I.3 nichts Abweichendes vereinbart wurde. 

 

I.    Im Auftrag des Kunden vorgenommene Dienstleistungen 

 - Telefonate  0,50 je Einheit; min. 1,00 

 - Telefaxe: Grundpreis 3,00 Euro; 

    erste Seite u. Folgeseiten (D u. EU) 3,00 Euro übr. Ausland 4,00 

 - Fernschreiben  unentgeltlich 

 - Fotokopien  unentgeltlich 

 - Nachforschungen  9,00 

   - zur vermeintlich nicht ordnungsgemäßen Ausführung 

     von Zahlungsvorgängen  unentgeltlich 

     (soweit nicht durch fehlerhafte Angabe der Kundenkennung 

     des Zahlungsempfängers durch den Kunden verursacht)  

 - sonstige Nachforschungen je nach Aufwand  

   (Abrechnung im ¼-Std.-Takt)  50,00 / Stunde 

   (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht; 

   gem. gesondertem Kundenauftrag) 

 

 II.    Duplikaterstellung im Auftrag des Kunden (soweit durch vom Kunden 

                            zu vertretende Umstände verursacht und nicht bereits durch die Kapitel 

                            B.I.4, B.I.5, B.II.3.1 i, B.II.5.2 oder C.II.1 erfasst) z. B. auch Bestätigungen 

   und Bescheinigungen Abrechnung im ¼-Std.-Takt 50,00 / Stunde 

 

 III.    Bankauskunft im Auftrag des Kunden 

   - Bankauskunft im Auftrag des Kunden 29,75 

 - Adressauskünfte wg. Rücklastschriften im POZ- / ELV-Verfahren 

   im Auftrag des Kunden, Entgelt des Anfragenden 25,00 
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 IV.    Schrankfächer 

  

Schrankfachhöhe Preis p. a. (ab dem 01.01.2024) 

5 cm 55,00 

8 cm 65,00 

10 cm 75,00 

15 cm 95,00 

20 cm 125,00 

30 cm 150,00 

40 cm 180,00 

               
              Die Preise gelten für Kunden, die eine Girokontoverbindung für Zahlungsdienste bei der Sparkasse 

              Lüneburg führen. Für Kunden ohne Girokontoverbindung für Zahlungsdienste gilt der dreifache Mietpreis. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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 V.    Erläuterungen zu den Fußnoten 

 

   Anhang: Erläuterung zu den Fußnoten – Teil 1 
 

1 Zahlungsvorgänge sind insbesondere  

         -  Bargeldeinzahlungen (auf ein Zahlungskonto) oder  

         -  Bargeldauszahlungen von einem Zahlungskonto sowie die  

          -  Übermittlung von Geldbeträgen (auf ein anderes Zahlungskonto) durch Ausführung von Lastschriften, Überweisungen   

               oder Zahlungsvorgängen mittels einer Karte oder eines ähnlichen Instruments. 

 

    2 Andere EWR-Staaten sind derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich   

          Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin (französischer Teil)), 

   Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,                             

   Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,                         

   Ungarn sowie Zypern.  

 

    3 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, 

   Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone,  

   Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 

 

    4 Beleglos: Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 

 

    5 Beleghaft: Überweisung per Vordruck, Sammeldatei mit Begleitzettel, inklusive Service mit Rechenzentren (SRZ)  

                durch Unternehmer. 

 

 5a Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers solche Echtzeitüberweisungen akzeptiert und der Sparkasse  

               fristgemäß bestätigt. 

 

 6 Beleglos: Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 

 

     7 Beleghaft: Überweisung per Vordruck, Sammeldatei mit Begleitzettel, inklusive Service mit Rechenzentren (SRZ) durch  

    Unternehmer. 

 
    8 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und  

           autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 

 

8a Dieses Entgelt wird nur für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags erhoben 

 

 9 Beleghaft: Überweisung per Vordruck, Sammeldatei mit Begleitzettel, inklusive Service mit Rechenzentren (SRZ) durch  

   Unternehmer. 

 

10 Beleglos: Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefon-Banking, Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 

 

11 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Gutschrift einer Überweisung   

     vereinbarungsgemäß erfolgt und vom Zahlungsdienstleister fehlerfrei durchgeführt wurde. 

 

12 Andere EWR-Staaten sind derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich  

     Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin (französischer Teil)),               

     Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,                        

     Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 

     Ungarn sowie Zypern.  
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Anhang: Erläuterung zu den Fußnoten – Teil 2 

13 Z. B. US-Dollar. 

 

14 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). 

 

14a Dies sind derzeit Albanien, Andorra, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, Montenegro, Republik Moldau,                    

        Republik Nord-Mazedonien San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich von   

        Großbritannien und Nordirland.  

 

14b Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers solche Echtzeitüberweisungen akzeptiert und der Sparkasse  

       fristgemäß bestätigt. 

 

15 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn der Zahlungsdienst / die Überweisung vom   

     Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 

 

16 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Gutschrift einer Überweisung  

     Vereinbarungsgemäß erfolgt und vom Zahlungsdienstleister fehlerfrei durchgeführt wurde. 

 

17 Andere EWR-Staaten sind derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich   

     Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin (französischer Teil)),              

     Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,                         

     Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,                        

     Ungarn sowie Zypern. 

 

18 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 

 

18a Dieses Entgelt wird nur erhoben für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift  

      wegen fehlender Kontodeckung. 

 

19 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 

 

20 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 

 

20a Dieses Entgelt wird nur erhoben für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift   

       wegen fehlender Kontodeckung. 

 

21 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 

 

22 Entgelte werden nur für die beauftragte und fehlerfreie Ausführung erhoben. 

 

22a Die nachfolgenden Entgelte unter Nr. 3.1 d) bis o) gelten für alle unsere aufgeführten Kartenprodukte von Mastercard  

       und Visa Card, soweit für die jeweilige Karte keine eigenständige Regelung erfolgt. 

 

23 Die Übermittlung von Kreditkartenabrechnungen in der vereinbarten Form erfolgt unentgeltlich.   

     Rechnungsabschlüsse werden stets unentgeltlich erstellt und übermittelt. 
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Anhang: Erläuterung zu den Fußnoten – Teil 3 

24 Für die Preisberechnung maßgeblich ist die Währung, in der der Zahlungsvorgang den von der Sparkasse eingeschalteten   

     Dienstleister erreicht. Das heißt, wird eine Kartenzahlung in Fremdwährung ausgelöst und dann in Euro umgerechnet, 

     bevor sie den von der Sparkasse eingeschalteten Dienstleister erreicht, wird dieser Zahlungsvorgang als Zahlung in Euro   

     abgerechnet. 

 

25 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich  

Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin (französischer Teil)),          

Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,                      

Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,                       

Ungarn sowie Zypern. 

 

25a Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone,    

        Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, 

        Ungarischer Forint. 

 

25b Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenz-   

       wechselkurs der Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe  

       Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 

 

25c Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1.  

       dieses Kapitels. 
 

26 Für die Preisberechnung maßgeblich ist die Währung, in der der Zahlungsvorgang den von der Sparkasse eingeschalteten  

     Dienstleister erreicht. Das heißt, wird eine Kartenzahlung in Fremdwährung ausgelöst oder in eine Fremdwährung umgerechnet,   

     bevor sie den von der Sparkasse eingeschalteten Dienstleister erreicht, wird dieser Zahlungsvorgang als Zahlung in dieser  

     Fremdwährung abgerechnet. Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 

 

27 Für die Preisberechnung maßgeblich ist die Währung, in der der Zahlungsvorgang den von der Sparkasse eingeschalteten  

     Dienstleister erreicht. Das heißt, wird eine Kartenzahlung in Fremdwährung ausgelöst oder in eine Fremdwährung umgerechnet,  

     bevor sie den von der Sparkasse eingeschalteten Dienstleister erreicht, wird dieser Zahlungsvorgang als Zahlung in dieser  

     Fremdwährung abgerechnet. Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
 

28 Sofern keine Ersatzkarte gemäß Kapitel B II 3.1. d) auf Kundenwunsch beantragt wurde 

 

29 Im Rahmen des Kontoguthabens oder vorher eingeräumten Kredits gilt der Verfügungsrahmen unabhängig für jede zum              

     Konto ausgegebene Debitkarte. Für Änderungen des Verfügungsrahmens sind die Regelungen in Nr. 2 AGB-Sparkassen 

     maßgeblich.   

 

30 Soweit die Karte und die Terminals bzw. Geldautomaten für den jeweiligen Einsatz ausgestattet sind. 

 

31 Das Verfügungslimit kann bei fremden Geldautomaten, insbesondere im Ausland, geringer sein. 

 

31a Das Verfügungslimit im Ausland kann geringer sein. 

 

31b Nur mit einer physischen Karte möglich. 

 

32 Für die Preisberechnung maßgeblich ist die Währung, in der der Zahlungsvorgang den von der Sparkasse eingeschalteten  

      Dienstleister erreicht. Das heißt, wird eine Kartenzahlung in Fremdwährung ausgelöst und dann in Euro umgerechnet, 

      bevor sie den von der Sparkasse eingeschalteten Dienstleister erreicht, wird dieser Zahlungsvorgang als Zahlung in Euro 

      abgerechnet. 

 



E. Sonstiges 
 

 62 
 Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie ab Seite 59 

 

Anhang: Erläuterung zu den Fußnoten – Teil 4 

 

33 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich  

Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin (französischer Teil)),                 

Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,                         

Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,                    

Ungarn sowie Zypern. 

 

34 Für die Preisberechnung maßgeblich ist die Währung, in der der Zahlungsvorgang den von der Sparkasse eingeschalteten    

     Dienstleister erreicht. Das heißt, wird eine Kartenzahlung in Fremdwährung ausgelöst oder in eine Fremdwährung 

      umgerechnet, bevor sie den von der Sparkasse eingeschalteten Dienstleister erreicht, wird dieser Zahlungsvorgang als 

      Zahlung in dieser Fremdwährung abgerechnet. Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 

 

35 Sofern keine Ersatzkarte gemäß Kapitel B II 3.2. c) auf Kundenwunsch beantragt wurde 

 

   35a Diese Entgelte werden nur erhoben, wenn die Bargeldauszahlung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde 

 

36 Die Höhe des direkten Kundenentgelts vereinbart der automatenbetreibende ZD vor Auszahlung des  

     Verfügungsbetrages mit dem Karteninhaber am Geldautomaten. 

 

37 In diesen Fällen wird uns als Kartenherausgeber regelmäßig ein sog. Interbankenentgelt berechnet. 

 

38 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls das Kassengeschäft fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 

 

39 Gegenüber Verbrauchern sowie gegenüber Kunden, welche keine Verbraucher sind und mit denen keine abweichende  

     Vereinbarung getroffen wurde gilt Folgendes: Die Übermittlung von Kontoauszügen in der vereinbarten Form, Häufigkeit  

     und dem vereinbarten Verfahren erfolgt unentgeltlich. Rechnungsabschlüsse werden stets unentgeltlich erstellt und  

     übermittelt. Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden (soweit  

     durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht). 

 

40 Für Überweisungen wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom  

      Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat.  

      Für Lastschrifteinzüge werden Entgelte nur für die beauftragte und fehlerfreie Ausführung erhoben.  

 

41 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). 

 

   42 Sofern das Entgelt nicht gemäß Auftrag vom ausländischen Empfänger / Auftraggeber zu zahlen ist. 

43 Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers solche Echtzeitüberweisungen als Wero-Zahlungsaufträge akzeptiert 

     und der Sparkasse fristgemäß bestätigt. 

 

.  44 „Zahlungsauslösekanal“ meint jede Methode, jedes Gerät oder jedes Verfahren, mit dem der Zahler bei der Sparkasse Überweisungen  
     in Auftrag geben kann. 

 
Sparkasse Lüneburg                                                                           
An der Münze 4 – 6 
21335 Lüneburg 
                                                                                                                      
Tel.: 04131 288-0 
Fax: 04131 288-277 
info@sparkasse-lueneburg.de  
sparkasse-lueneburg.de                                                                 

mailto:info@sparkasse-lueneburg.de

